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Wiedersehen unter Freunden in der  
Normandie - Bürgerbegegnung mit Herz  
zwischen Bernières-sur-Mer und Eisingen 

   An Christi Himmelfahrt um 4 Uhr früh ging es in Eisingen los. 
Der Verein für deutsch-französische Freundschaft Eisingen e.V. startete die lange Reise über 1000 km in die Partnerge-
meinde Bernières-sur-Mer in der Normandie. 

Bernières-sur-Mer empfing traditionell am 
langen Wochenende, wie alle zwei Jahre, 
seine deutschen Freunde aus der Part-
nergemeinde. Zwanzig deutsche Fami-
lien, darunter auch viele Kinder und Ju-
gendliche, freuten sich auf den Besuch 
bei Ihren Gastfamilien.  

Die Erwartungen auf das angekündigte 
und sehr abwechslungsreiche Programm 
wurden voll erfüllt, und jung und alt ge-
nossen bei interessanten Gesprächen 
und vielen Erlebnissen die gemeinsame 
Zeit mit den französischen Gastgebern. 

Den Besuch einer Käserei in Livarot mit 
Verkostung, der Besichtigung der Wall-
fahrtskirche in Lisieux mit Picknick, dem 
Spaziergang durch den malerischen Park 
am Schloss du Breuil mit Besichtigung der Destillerie, einem Spaziergang durch die wunderschöne Altstadt von Pont-
l’Évêque, und dem gemeinsamen Abendessen mit typischen regionalen Spezialitäten in großen Weinfässern. 

Auch das schöne Wetter machte die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis im Zeichen der deutsch-französischen 
Freundschaft. Yannick Hecht, Vorsitzender der Gemeindepartnerschaft und seine Amtskollegin Annette Reitter erinnerten 
gemeinsam an die unerschütterlich gewachsene Verbundenheit zwischen den Gemeinden. Am Samstagabend wurde 
den hundert Gästen beim feierlichen Abschlussabend im „Salle de la Mer“ in Anwesenheit des Bürgermeisters Thomas 
Dupont-Federici und der Jugendstadträtin Salomé Robieux ein Grußwort des neuen Bürgermeisters von Eisingen, Mi-
chael Ank per Video gezeigt. Er befand sich zeitgleich im Rahmen einer Bürgerbegegnung in Frankreich und wird im Au-
gust Eisingens Partnergemeinde Bernières-sur-Mer besuchen. 

Uns allen bleibt diese gemeinsame Verbundenheit voller Leichtigkeit und Freude für immer im Herzen. Wir freuen uns 
schon sehr auf ein Wiedersehen mit unseren französischen Freunden im kommenden Jahr über Christi Himmelfahrt in 
Eisingen.  

 

Vive le Jumelage!  
Es lebe unsere Partnerschaft! 

 
Foto oben: Gruppenfoto aller Teilneh-
mer (aus Bernières-sur-Mer und 
Eisingen) vor der Basilika Saint-
Thérèse in Lisieux 

Foto links: Unsere Teilnehmer aus 
Eisingen in der Parkanlage Château 
du Breuil-en-Auge 
 

Fotografin: Sibylle Hecht 



 

 

Wenn aus einem Streich ein Verlust  
für alle wird 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit großer Bestürzung mussten wir feststellen, dass an ei-
nem erst kürzlich gepflanzten Baum mutwillig die Rinde 
großflächig zerstört wurde. Nach unserer Einschätzung 
wird der Baum diesen Schaden sehr wahrscheinlich nicht 
überleben. 

Was hier vielleicht von manchen als „Streich“ angesehen 
wird, ist in Wahrheit die Zerstörung eines lebenden Orga-
nismus und ein Schaden an unserem gemeinsamen Ei-
gentum. Der Baum wurde mit viel Aufwand und auf Kosten 
der Allgemeinheit gepflanzt, um unser Ortsbild zu verschö-
nern, Schatten zu spenden und einen Beitrag für Umwelt 
und Klima zu leisten. Nun wird eine kostenintensive 
Neupflanzung notwendig werden. Kosten die letztlich von 
uns allen getragen werden müssen. 

Besonders betroffen macht mich, dass hinter solchen Ta-
ten oft fehlendes Bewusstsein für den Wert der Natur und 
den respektvollen Umgang mit fremdem Eigentum steht. 
Deshalb richte ich heute einen eindringlichen Appell an alle 
Eltern: 

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern und Jugendlichen 
über Verantwortung, Respekt und die Folgen mutwilliger 
Zerstörung. Sensibilisieren Sie sie dafür, dass Bäume 
keine „Sache“ sind, sondern lebendige Bestandteile unse-
rer Umwelt, die Schutz und Pflege brauchen. Wer fremdes 
Eigentum beschädigt oder der Natur mutwillig schadet, trifft 
damit nicht nur die Gemeinde, sondern die gesamte Ge-
meinschaft. 

Unsere Gemeinde lebt vom Miteinander, von gegenseiti-
gem Respekt und vom sorgsamen Umgang mit dem, was 
wir gemeinsam schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür 
sorgen, dass solche Vorfälle sich nicht wiederholen. 

Jeder gepflanzte Baum ist ein Stück Zukunft. Diese Zu-
kunft dürfen wir nicht mutwillig zerstören. 

Ihr Bürgermeister 

Michael Ank 

Hinweis: die Anmeldung für Holzwurmingen finden Sie 
als Beilage in dieser Ausgabe oder auf www.eisingen.de  

Blutspende 

 

www.blutspendedienst.com/Eisingen  
Bitte Wunschtermin reservieren! 

 

Bitte den Spendenabstand von 56 Tagen einhalten! 
Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blut-
spenderpass mit. Zumindest aber einen Lichtbildausweis 
(Personalausweis, Reisepass, Führerschein). 
 

Bildquelle: pixabay 

Brandgefahr in der Natur 

Weggeworfene Zigaretten und illegale Lagerfeuer zählen 
zu den häufigsten Auslösern für Brände in der Natur. Vor 
allem im Sommer bei langanhaltender Trockenheit ist be-
sondere Vorsicht geboten.  

Wir bitten deshalb alle Bürgerinnen und Bürger dringend, 
in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und 
keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rau-
chen. Vielen Dank. 
 

Erntezeit – bitte nehmen Sie Rücksicht auf 
landwirtschaftliche Fahrzeuge 
 

Während für viele die Urlaubszeit beginnt, sind die Som-
merwochen für die Landwirte eine besonders arbeitsinten-
sive Zeit.  

Um die Erntearbeiten nicht zu behindern, bitten wir die An-
lieger der Hauptzufahrten zu den Feldern (Höhenweg, Al-
ter Hettstadter Weg, Müllersweg) sowie auch in der Sack-
gasse, ihre Fahrzeuge so abzustellen, dass die breiten 
landwirtschaftlichen Erntegeräte ohne Schwierigkeiten vor-
bei kommen.  
 

In diesem Zusammenhang bitten wir dringend auch alle 
Hunde-Spaziergänger, ihre Autos so zu parken, dass es 
für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge zu keinen Behinde-
rungen kommt!  



 

 

Information aus dem Rathaus 

Neue Postfiliale in Eisingen gesucht! 
Die Deutsche Post hat der Gemeinde mitgeteilt, dass sie einen neuen Standort für ihre Postfiliale sucht. 

Um den öffentlichen Versorgungsauftrag mit Postdienstleistungen weiterhin vor Ort zu erfüllen, möchten 
wir einen Aufruf an Geschäftsinhaber und Einwohner in unserer Gemeinde starten, die eine Postfiliale in 
eigenen Räumen betreiben könnten. Nähere Informationen dazu sind nachfolgend beschrieben. 

Ihr Bürgermeister 
Michael Ank  

Werden Sie Post-Filialpartner in 97249 Eisingen!  
Seit über 25 Jahren betreibt die Deutsche Post ihre Filialen mit örtlichen Einzelhändlern. Ein Modell, dass 
sich bundesweit bewährt hat. Warum ist das so? Der Online-Handel boomt und damit auch der Paketver-
sand und das Geschäft mit Postprodukten aller Art. 

Sie betreiben ein gut gehendes Geschäft in Eisingen: einen Kiosk, einen Schreibwarenhandel, einen Le-
bensmittelladen oder Ähnliches oder Sie möchten ein Geschäft eröffnen? Und Sie suchen nach einer Mög-
lichkeit, mehr Geld zu verdienen? 

Dann werden Sie jetzt Partner*in von Deutschlands Nummer 1 im Brief- und Paketgeschäft. 

Und das sind Ihre Vorteile: 
 Ein starker Partner an Ihrer Seite 
 Neue Kunden und mehr Umsatz 
 Keine zusätzlichen Investitionen für Sie 
 Kostenlose Werbung für Ihr Geschäft 

Post-Partnerfiliale Eine Partnerschaft als Post-Partnerfiliale lohnt sich für Sie in mehrfacher Hinsicht: Sie 
erhalten eine lukrative Provision bei Brief-, Paketannahme und Ausgabe sowie beim Verkauf von Brief- 
und Paketprodukten. 
Es sind von Ihrer Seite keine Investitionen erforderlich. Die moderne Möbelausstattung sowie die zugehö-
rige Technik stellt die Deutsche Post kostenlos zur Verfügung. Alle Werbemittel für Außen und Innen er-
halten Sie von der Deutschen Post. 

Voraussetzungen Bereits bestehendes etabliertes Geschäft in Eisingen mit ca. 20m² zusätzlicher freier Ver-
kaufsfläche und Werktägliche Öffnungszeiten Montags – Samstags.  

Ihre Partner-Vorteile 
 Erweiterung Ihres Angebotes, dadurch mehr Besucher für Ihr Kerngeschäft 
 Verkauf von Briefmarken und weiteren Postprodukten 
 Verkauf von DHL Paketmarken sowie Paketannahme und – Ausgabe 
 Dadurch mehr Umsatz durch neue Services 
 Attraktive Provision für den Verkauf von Deutsche Post DHL Produkten 
 Ein starker Partner an Ihrer Seite 
 Zwei bekannte Marken in Ihrem Geschäft: Deutsche Post und DHL 
 Werbung für Ihr Geschäft durch Außenwerbung und Online-Werbung 

Das bekommen Sie von der Deutschen Post 
 Kostenlose Technik, Mobiliar und Werbemittel 
 Frei beziehbares Zusatzsortiment zu Top-Konditionen 
 Schnelle Info-Hotline und digitales Informationsmaterial 

Interessiert? Wenden Sie sich bitte an michael.lunz@deutschepost.de oder Tel. Mobil: +49 151 26089464 



 

 

Die Gemeinde Eisingen sucht eine engagierte Bürgerin oder einen engagierten 
Bürger, die bzw. der das Ehrenamt der/des Beauftragten für die Belange von 

Menschen mit Einschränkungen übernehmen möchte. 

Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen sollen die Möglichkeit haben, selbstbe-
stimmt und gleichberechtigt am Leben in unserer Gemeinde teilzuhaben. Um dieses Ziel zu 
unterstützen, möchte die Gemeinde Eisingen wieder eine örtliche Ansprechpartnerin bzw. einen örtlichen Ansprechpartner 
benennen, die oder der sich für die Interessen dieser Menschen einsetzt. 

Welche Aufgaben übernimmt die/der Beauftragte? 

Die/Der Beauftragte ist Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für Menschen mit Einschränkungen, deren Angehörige so-
wie für die Gemeindeverwaltung. Zu den Aufgaben gehören insbesondere: 

 Anregungen, Wünsche und Anliegen von Menschen mit Einschränkungen aufnehmen und an die zuständigen Stellen wei-
tergeben, 

 die Gemeinde bei Fragen der Barrierefreiheit und Inklusion beraten, 
 auf Hindernisse und Benachteiligungen aufmerksam machen und Verbesserungen anregen, 
 die Interessen von Menschen mit Einschränkungen in der Gemeinde vertreten, 
 den Austausch mit Vereinen, Einrichtungen, Betroffenen und Angehörigen fördern, 
 über Hilfs- und Beratungsangebote informieren und gegebenenfalls an geeignete Stellen vermitteln, 
 die Öffentlichkeit für die Belange von Menschen mit Einschränkungen sensibilisieren und Verständnis für deren Bedürf-

nisse fördern. 

Welche Voraussetzungen sollten Interessierte mitbringen? 

Für dieses Ehrenamt sind keine besonderen fachlichen Qualifikationen erforderlich. Wünschenswert sind jedoch: 

 Interesse an sozialen Themen und an der Förderung von Inklusion, 
 Verständnis für die Lebenssituation von Menschen mit Einschränkungen, 
 Einfühlungsvermögen, Offenheit und Kommunikationsfähigkeit, 
 die Bereitschaft zuzuhören und Anliegen vertraulich zu behandeln, 
 Eigeninitiative und Engagement für das Gemeinwohl, 
 die Fähigkeit, mit Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Einrichtungen und der Gemeindeverwaltung konstruktiv zusam-

menzuarbeiten, 
 etwas Zeit für Gespräche, Ortstermine und den Austausch mit Betroffenen. 

Besonders willkommen sind Bewerbungen von Menschen, die selbst Erfahrungen mit Behinderungen oder Einschränkungen 
haben oder sich bereits ehrenamtlich oder beruflich in diesem Bereich engagiert haben. Dies ist jedoch keine Voraussetzung. 

Interesse? 

Wer sich vorstellen kann, dieses wichtige Ehrenamt zu übernehmen und sich für mehr Teilhabe, Barrierefreiheit und Inklusion 
in unserer Gemeinde einzusetzen, wird gebeten, sich bei der Gemeindeverwaltung Eisingen zu melden. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und danken allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich für das Gemeinwohl engagie-
ren. 

Bitte per Mail an: Rathaus@eisingen.bayern.de oder per Telefon unter: 09306-906326 
___________________________________________ 

Die Gemeinde Eisingen sucht eine engagierte Bürgerin oder einen engagierten 
Bürger, die bzw. der das Ehrenamt der/des Jugendbeauftragten  

übernehmen möchte. 

Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger Teil unserer Dorfgemeinschaft. Damit ihre Interes-
sen, Wünsche und Anliegen in der Gemeinde gehört und berücksichtigt werden, möchte die 
Gemeinde Eisingen das Ehrenamt der/des Jugendbeauftragten neu besetzen. 

Welche Aufgaben übernimmt die/der Jugendbeauftragte? 

Die/Der Jugendbeauftragte ist Bindeglied zwischen den Kindern und Jugendlichen, den Vereinen, der Gemeindeverwaltung 
und dem Gemeinderat. Ziel ist es, die Interessen der jungen Menschen in Eisingen zu vertreten und ihre Mitwirkung am Ge-
meindeleben zu fördern. 

Zu den Aufgaben gehören insbesondere: 

 Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und deren Eltern sein, 
 Wünsche, Ideen und Anliegen der jungen Generation aufnehmen und an die zuständigen Stellen weitergeben, 
 die Gemeinde bei jugendrelevanten Themen beraten, 
 die Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden und Einrichtungen unterstützen und fördern, 
 den Austausch zwischen Jugendlichen, Gemeinderat und Verwaltung stärken, 



 

 

 bei der Planung und Durchführung von Projekten, Veranstaltungen oder Ferienbetreuungs- und Freizeitangeboten für Kin-
der und Jugendliche mitwirken, 

 Impulse für eine attraktive und jugendfreundliche Gemeindeentwicklung geben, 
 die Beteiligung junger Menschen am gesellschaftlichen und kommunalen Leben fördern. 

Welche Voraussetzungen sollten Interessierte mitbringen? 

Für dieses Ehrenamt sind keine besonderen fachlichen Qualifikationen erforderlich. Wichtig sind vor allem Interesse und Enga-
gement für die Belange junger Menschen. 

Wünschenswert sind: 

 Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen, 
 Interesse an Jugendthemen und am Gemeindeleben, 
 Offenheit, Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist, 
 die Bereitschaft zuzuhören und junge Menschen ernst zu nehmen, 
 Eigeninitiative und Kreativität bei der Entwicklung neuer Ideen, 
 Organisationstalent und die Bereitschaft, Projekte zu begleiten, 
 die Fähigkeit, mit Vereinen, Schulen, Eltern, Gemeinderat und Verwaltung konstruktiv zusammenzuarbeiten, 
 etwas Zeit für Gespräche, Veranstaltungen und die Begleitung von Projekten. 

Besonders willkommen sind Bewerbungen von Personen, die bereits Erfahrungen in der Jugendarbeit gesammelt haben, bei-
spielsweise in Vereinen, Verbänden, Kirchen, Schulen oder anderen ehrenamtlichen Bereichen. Dies ist jedoch keine Voraus-
setzung. 

Interesse? 

Wer sich vorstellen kann, dieses wichtige Ehrenamt zu übernehmen und sich für die Interessen und die Zukunft unserer Kinder 
und Jugendlichen einzusetzen, wird gebeten, sich bei der Gemeindeverwaltung Eisingen zu melden. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und danken allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich für unsere Ge-
meinde und insbesondere für die junge Generation engagieren. 

Bitte per Mail an: Rathaus@eisingen.bayern.de oder per Telefon unter: 09306-906326 
 

 

 

Große lesen den Kleinen vor 

Mit großer Begeisterung fand an unserer Schule eine besondere Vorleseaktion statt: Die Erst- und Zweitklässler/innen 
luden die Vorschulkinder aus den Kindergärten zu einer gemeinsamen Lesestunde ein. 

Im Vorfeld hatten sich die Schulkinder Texte oder Bücher ausgesucht und passende Textstellen ausgewählt, die sie den 
Vorschulkindern vorlesen wollten. Mit viel Freude und Ehrgeiz bereiteten sie sich auf ihren Einsatz vor. Es wurde geübt, 
betont gelesen und darauf geachtet, langsam und deutlich vorzulesen. Für viele war es eine spannende Aufgabe, selbst 
einmal in die Rolle eines Vorlesers zu schlüpfen. 

Besonders schön war die große Vielfalt der ausgewählten Texte und Bücher. Von spannenden Sachbüchern über Fuß-
ball- und Detektivgeschichten bis hin zu lustigen oder verträumten Pferdegeschichten war für jeden Geschmack etwas 
dabei. So konnten die Vorschulkinder ganz unterschiedliche Geschichten und Themen kennenlernen. 

Am Tag der Aktion war die Aufregung groß. Die Vorschulkinder lauschten aufmerksam und gespannt den Geschichten. 
Dabei wurde viel gelacht, gestaunt und mitgefiebert. Die Schülerinnen und Schüler waren stolz darauf, ihr Können zu zei-
gen und den jüngeren Kindern eine Freude zu bereiten. 

Die Vorleseaktion war für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis und zeigte einmal mehr, wie viel Freude Bücher und Ge-
schichten schenken können. 

   



 

 

 

Nachruf 
Die Gemeinde Eisingen trauert um 

Franz-Josef Hebling 
der am 16. Mai 2026 verstarb.  

Herr Hebling war von 1966 bis 1990 Mitglied des Gemein-
derates der Gemeinde Eisingen. In diesen 24 Jahren hat 
er sich mit großem Verantwortungsbewusstsein, Engage-
ment und Weitblick für die Belange unserer Gemeinde und 
ihrer Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. 

Durch seine Verbundenheit mit Eisingen, seine Verläss-
lichkeit, Hilfsbereitschaft und seine Bereitschaft, Verant-
wortung zu übernehmen, hat er das kommunale Leben 
nachhaltig mitgeprägt. Für seinen langjährigen Einsatz 
zum Wohle der Gemeinde gebühren ihm Dank und Aner-
kennung. 

Die Gemeinde Eisingen wird Franz-Josef Hebling ein eh-
rendes Andenken bewahren. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen. 

Eisingen, im Juni 2026 

Für die Gemeinde Eisingen 

Erster Bürgermeister 
Michael Ank 
 

 

 
 
 

Grüner Wochenmarkt in Eisingen 

 

Innenhof des Dorfzentrums 
Mittwochs 9 - 12 Uhr 

Nutzen Sie die Gelegenheit, regionales frisches Obst und Ge-
müse einzukaufen. 

Geben Sie gerne Ihre Bestellung per WhatsApp unter 
0179/6883997 auf und holen diese dann immer mittwochs ab 
8.30 Uhr ab. 
 

 
 

Gemeindliche Bekanntmachungen 
 

Gemeindeverwaltung Eisingen 

Pfarrer-Henninger-Weg 10 
Telefon: 09306/9063-0 - Fax: 09306/9063-51 
Internet: www.eisingen.de  
E-Mail: rathaus@eisingen.bayern.de 

Öffnungszeiten: Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Do 16 – 18 Uhr 

Sie wünschen ein Gespräch mit dem  
Ersten Bürgermeister? 

Dann melden Sie sich gerne unter 9063-26 für die 
Sprechstunde am Donnerstag 17 – 18 Uhr an. 

Auch für Erledigungen im Bürgerbüro bitten wir um Termin-
vereinbarung. Unangemeldete Besucher müssen mit län-
geren Wartezeiten rechnen. 

Schon gewusst? Viele Dinge lassen sich bequem online 
über das Bürgerserviceportal erledigen. 



 

 

Kommunale Beauftragte der Gemeinde 
Seniorenbeauftragte: Josefine Moser, Tel. 8591 

Nachbarschaftshilfe 
Miteinander leben, füreinander da sein. 
Kontaktstelle Telefon: 9841110 

Notrufnummern 
(gültig ohne Vorwahl in allen Festnetz- und Handy-Netzen) 
Medizinischer Notfall: 112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117 
Zahnärztlicher Notdienst: www.notdienst-zahn.de 
Feuerwehr: 112 
Polizeinotruf: 110  
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116016 
BürgerTelefonKrebs  0800 85 100 80 
Krisennetzwerk Unterfranken 0800 655 3000 

Bürgerservice Wassernotruf 
Bei Wasserrohrbrüchen im gemeindlichen Wassernetz  
oder Unterbrechung der Wasserversorgung ist ein Mitar-
beiter unter Telefon 0175 1873865 auch außerhalb der 
Dienstzeiten erreichbar. 
Bitte wählen Sie diese Nummer nur in Notfällen und stel-
len Sie vor einem Anruf sicher, dass es sich nicht um ei-
nen Schaden an Ihrer Hausinstallation handelt. 
 

Kostenloser Bürgerbus fährt Sie zum Einkaufen 

Von der Eisinger Tagespflege wird für unsere Bürgerin-
nen und Bürger 

ein kostenlos nutzbarer Bürgerbus 

angeboten. Das heißt, Sie werden einmal in der Woche 
(immer am Donnerstag) ab 9.00 Uhr zum Einkaufen, zu 
Arztbesuchen oder sonstigen Besorgungen in Eisingen ge-
fahren. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte in der Eisinger Tages-
pflege unter Telefon 09306/98 21 00 

Apothekennotdienst 
 

Freitag, 12.06.2026 
Glocken-Apotheke, Würzburg, 0931 / 50166 
St. Martin-Apotheke, Helmstadt, 09369 / 980280 

Samstag, 13.06.2026 
Markt-Apotheke, Würzburg, 0931 / 54744 
Schaefer’s Apotheke Kreuzwertheim, 09342 / 21999 

Sonntag, 14.06.2026 
City-Apotheke, Würzburg, 0931 / 17333 
Franken-Apotheke, Würzburg, 0931 / 71722 

Montag, 15.06.2026 
Storchen-Apotheke, Würzburg, 0931 / 43383 
Nikolaus-Apotheke, Veitshöchheim, 0931 / 92133 

Dienstag, 16.06.2026 
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, 0931 / 3043020 
Sonnen-Apotheke, Würzburg, 0931 / 71765 

Mittwoch, 17.06.2026 
Mathilden-Apotheke, Würzburg, 0931 / 21102 
Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, 09391 / 98990 

Donnerstag, 18.06.2026 
Residenz-Apotheke, Würzburg, 0931 / 53010 
St. Nepomuk-Apotheke, Gerbrunn, 0931 / 707405 

Freitag, 19.06.2026 
Markt-Apotheke, Würzburg, 0931 / 54744 
easy-Apotheke Marktheidenfeld, 09391 / 9088844 

Samstag, 20.06.2026 
Glocken-Apotheke, Würzburg, 0931 / 50166 
Engel-Apotheke Ärztehaus, Ochsenfurt, 09331 / 9833378 

Sonntag, 21.06.2026 
St. Margareten-Apotheke, Margetshöchh., 0931 / 46984 
Apotheke am Bahnhof, Würzburg, 0931 / 15215 

Montag, 22.06.2026 
Marien-Apotheke, Reichenberg, 0931 / 661030 
City-Apotheke, Würzburg, 0931 / 17333 

Dienstag, 23.06.2026 
easy-Apotheke Nürnb. Str., Wü, 0931 / 35967720 
Kranich-Apotheke, Kitzingen, 09321 / 33430 

Mittwoch, 24.06.2026 
Eichendorff-Apotheke, Würzburg, 0931 / 7840796 
Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, 09342 - 18 30 

Donnerstag, 25.06.2026 
Karmeliten-Apotheke, Würzburg, 0931 / 59207 
Brücken-Apotheke, Kitzingen, 09321 / 91760 

Freitag, 26.06.2026 
St. Laurentius-Apotheke, Zell, 0931 / 461354 
Apotheke im Hubland-Center, Wü, 0931 / 35986464 

Samstag, 27.06.2026 
Apotheke Kleinrinderfeld, 09366 / 9801103 
Heuchelhof-Apotheke, Würzburg, 0931 / 69528 

Sonntag, 28.06.2026 
Glocken-Apotheke, Würzburg, 0931 / 50166 
easy-Apotheke, Nürnb. Str., Wü, 0931 / 35967720 

Kurzfristige Änderungen möglich! Der aktuelle Notdienst des 
Tages ist immer gut sichtbar an der Riemenschneider-Apo-
theke ausgehängt. Im Internet kann er jederzeit aktuell unter 
www.aponet.de mit Angabe der Postleitzahl oder über die Te-
lefonnummer 22833 abgefragt werden. 
Für die Richtigkeit übernimmt die Gemeindeverwaltung keine 
Gewähr! 

 

Fundbüro 
 

Aktuell abgegeben wurden: 

- ein paar Pumps (gefunden in der Kirche St. Nikolaus) 
- ein Kindergeldbeutel 

Diese und weitere Fundstücke können während der Öff-
nungszeiten im Rathaus abgeholt werden. 
 

Bücherei im Dorfzentrum 
 

Öffnungszeiten  

Dienstag, Donnerstag und  
Freitag von 14 - 18 Uhr 
 

Kontakt 
Hauptstraße 50, 97249 Eisingen, Telefon 09306/9854731 

 
Nächste Sitzung 
 
 

Vereinsbeiratssitzung 
Dienstag, 16. Juni 2026 

Gemeinderat 
Donnerstag, 18. Juni 2026 

Details unter www.eisingen.de oder in der App 



 

 

Jugendzentrum Eisingen 
 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di & Do: 15 – 19 Uhr,  
Mi: 15.30 – 19 Uhr,  
Fr: 15 – 20 Uhr  

Wir freuen uns auf alle Jugendlichen ab 12 Jahren!  

Kontakt: juz@eisingen.eu, Telefon 
0160-1565719 oder direkt im JUZ  

Alle aktuellen Infos zum JUZ und Ver-
anstaltungen findet ihr auf www.eisin-
gen.de  

Folgt uns auch auf Instagram 
 

 
 
Paletten für „Holzwurmingen“ 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Eltern, 
 

bald stehen die Sommerferien vor der Tür und damit unser 
beliebter Ferienspielplatz „Holzwurmingen“.  
Die bekannte Problematik, dass Holz immer mehr zur 
Mangelware wird, betrifft leider auch die zum Bau der Hüt-
ten hauptsächlich verwendeten Paletten, so dass wir leider 
kaum Möglichkeiten haben, diese wie früher zu beschaf-
fen. 
Wir bitten deshalb um Ihre Mithilfe! Sollten Sie eine Infor-
mation haben, wie und wo wir an kostenfreie Paletten  
(z. B. von Baustellen, Firmen etc.) gelangen können, teilen 
Sie uns dies doch bitte unter 09306/9063-26 mit, so dass 
wir die Abholung organisieren können! 
Vielen Dank für die Unterstützung sagt das  

Team „Holzwurmingen“! 

Familienstützpunkt im Dorfzentrum 
 

Melinda Scheller 
Telefon 0151 51759141,  
E-Mail familienstuetzpunkt-eisingen@ 
jugendhilfe-creglingen.de 
Familienstützpunkt – Gemeinde Eisingen 

Zu finden unter www.eisingen.de  

Treffpunkt Dorfzentrum  
für Eltern mit Baby und Kleinkind  
Spielzimmer Familienstützpunkt Eisingen  

Austausch, Tee oder Kaffee, gemeinsames Singen, Fin-
gerspiele und andere kreative Ideen und Anregungen. Es 
ist schön andere in der gleichen Lebensphase kennen zu 
lernen, Tipps zu bekommen oder Fragen zu stellen.  

Termine: Mittwoch 9.30 – 10.30 Uhr  
Hauptstraße 50 / Dorfzentrum Eisingen  
Durchführung: Melinda Scheller Dipl.Soz.Päd.(FH)  

Müllabfuhrtermine in Eisingen 
 

Di 16.06.26 Restmüll 
Fr 19.06.26 Blaue Tonne 
Di 23.06.26 Biomüll 

Wir bitten darum, folgenden Hinweis des 
Team Orange zur Biotonne zu beachten:  

So genannte „kompostierbare“ Biotüten versprechen zwar 
auf den ersten Blick eine saubere und bequeme Entsor-
gung der überwiegend feuchten Bioabfälle. Tatsächlich 
können sie aufgrund der örtlich angewendeten Verfahren 
jedoch nicht vollständig kompostiert werden. 
Entsprechende Beutel dürfen deshalb im Landkreis Würz-
burg nicht verwendet werden. Zur Erhaltung der gütege-
sicherten Kompostqualität sind unsere Mitarbeiter an-
gewiesen, fehlbefüllte Gefäße nicht zu leeren. Dies gilt 
auch für Behälter, die nicht ausschließlich mit Bioabfällen 
befüllt sind. 
Alle Informationen sind zu finden auf der Homepage des 
Team Orange unter Die Tonnen im Überblick 

Grüngutsammelstelle 

Samstag, 9 – 12 Uhr 

Erdaushubdeponie 

Mo – Do: 7 – 16 Uhr, Fr: 7 – 12 Uhr 

Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir 1 Tag vor Anlie-
ferung um Terminvereinbarung unter 0151-14532215. 

Wertstoffhöfe 

„Matzenhecke“, Otto-Hahn-Straße 7, Höchberg 
„Kiesäcker“, Industriestraße 9, Waldbüttelbrunn und 
„Klingholz“, Rudolf-Diesel-Straße 1, Reichenberg 
Dienstag, Donnerstag + Freitag 9.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch   7.00 – 12.00 Uhr 
Samstag   9.00 – 14.00 Uhr 

 

 



 

 

Informationen aus den Sitzungen 
 
 

Sitzung des Gemeinderats am 16.04.2026 

TOP 1.0 Friedhofssatzung - Neues Baumurnenfeld - 
Entscheidung Reihenurnengräber oder Wahl-Urnen-
gräber 

Sachvortrag Im Vorgriff auf die Änderung der Friedhofs-
Satzung und die Gebührenkalkulation soll vom Gemeinde-
rat entschieden werden, wie die Baumurnengräber ange-
boten werden. 
Die Nachfrage nach Wahlgräbern ist groß, da viele Bürge-
rinnen und Bürger die Bestattungsform gerne zu Lebzeiten 
festlegen möchten. 

Es gibt die Möglichkeit, die Urnengräber als Reihen- oder 
Wahlgrab zu vergeben. Das Reihengrab wird der Reihe 
nach vergeben und es ist keine Verlängerung möglich. Das 
Wahlgrab kann man sich aussuchen und es ist eine Ver-
längerung möglich.  

Das Baumurnenfeld auf dem Friedhof hat zwei Kreise. Im 
inneren Kreis befinden sich 8 Röhren á 2 Plätze und im äu-
ßeren Kreis befinden sich 15 Röhren á 2 Plätze.  

Es wird vorgeschlagen, dass die Grabstätten des inneren 
Kreises als Wahlgräber zur Verfügung gestellt werden und 
der äußere Kreis als Reihengräber. 

Bgm. Engert hebt hervor, dass die Kalkulation, mit der ein 
Fachbüro beauftragt ist, demnächst fertiggestellt ist und 
zur Änderung der Satzung heute vorab diese Entschei-
dung getroffen werden soll. 

Sie selbst wird viel von Bürgerinnen und Bürgern ange-
sprochen, die nachfragen und bereits jetzt ihre Grabstätte 
auswählen möchten.  

Ein GR sieht die Wahl einer bestimmten Röhre bei den 
Baumurnen sogar als wichtig an. 

Ein GR schlägt vor, die Reihen zu tauschen, sodass mehr 
Röhren (außen) als Wahlgräber zur Verfügung stehen.  

Ein GR schlägt vor, alle Röhren als Wahlgräber anzubieten 
und wenn alle verkauft/reserviert sind, dann könnte man 
neue Reihen bauen.  

Ein GR hält es für wichtig, auch Reihengräber anzubieten. 

Ein GR meint, dass Wahlgräber auch als Reihengräber ge-
nutzt werden könnten. Er empfiehlt, beim Fachbüro in Er-
fahrung zu bringen, ob es Gründe gibt, dies nicht zuzulas-
sen. Warum soll eine Differenzierung stattfinden? Er plä-
diert, erst dann einen Beschluss zu fassen.  

Ein GR drängt nun zu einem Beschluss, da Frau Tokarek 
schon 2023 das Konzept Baumurnenfelder vorgestellt hat 
und nun eine Umsetzung nicht dadurch noch verzögert 
werden soll. Auch ein weiterer GR möchte keine weitere 
Verschiebung. 

Beschluss: Der Gemeinderat der Gemeinde Eisingen be-
schließt, dass alle Baumgräber als Wahlgräber vergeben 
werden. Im Bedarfsfall können freie Stellen auch als Rei-
hengrab genutzt werden. Sollte dem fachlich etwas entge-
genstehen, sollen auch Reihengräber vorgesehen werden. 
Ergebnis: 13 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen 

TOP 2.0 Projektaufruf "Leerstand jetzt Wohnen" 

Sachvortrag: Zu dem Modellvorhaben des Bayer. Staats-
ministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr wurden den 

Gemeinderäten vorab Unterlagen zugestellt. Es zeigt sich 
aber, dass für Eisingen aktuell die Teilnahme uninteres-
sant ist, da die Vorgaben eine zügige Umsetzung erfor-
dern. Das Anwesen Hauptstraße 32 kommt deshalb nicht 
in Frage, weil die Nutzungen noch gar nicht feststehen und 
auch noch Anliegergespräche geführt werden müssen. 
Auch das Edeka-Areal kommt nicht in Frage, weil bei dem 
Modellvorhaben die Gemeinde Eigentümer sein müsste. 

TOP 3.0 Haushalt 2026 - Informationen zum ersten Ent-
wurf 

Sachvortrag: Bgm. Engert stellt den ersten Entwurf des 
Haushalts 2026 vor. Sie erläutert die Positionen des Ver-
mögenshaushalts. Demnach ist in 2026 und in 2027 keine 
Kreditaufnahme erforderlich. Der Verwaltungshaushalt ist 
noch in Bearbeitung, da nach dem vorläufigen Ergebnis 
die Mindestzuführung noch nicht erreicht wird. 

Ein GR hat eine Verständnisfrage zu den Kanalsanie-
rungskosten, die beantwortet wird. 

Ein GR moniert, dass dies eine Erfolgsmeldung darstellen 
soll. Er führt aus, dass bisher immer um die Zuführung ge-
rungen wurde und nun im Verwaltungshaushalt 200.000 
Euro im Gegensatz zu den Vorjahren eingespart werden 
müssten. 

Bgm. Engert entgegnet, dass sonst häufig sogar kritisiert 
wurde, wenn sich am Jahresende immer Überschüsse 
ergaben. Der vorgestellte Entwurf betrifft den Vermögens-
haushalt und wenn sich hier kein Kreditbedarf ergibt, sei 
das positiv, denn im Finanzplan war im letzten Jahr für 
2026 noch eine Kreditaufnahme vorgesehen.  

Die Verwaltung stellt klar, an welcher Stelle die Zuführung 
im Vermögenshaushalt zu entnehmen ist und dass in die-
sem Entwurf die Grundlage dafür die Tilgungszahlungen 
bisher aufgenommener Kredite sind. Die tatsächliche Zu-
führung kommt aus dem Verwaltungshaushalt, der wie an-
gesprochen, noch in Bearbeitung ist. 

Ein GR gibt bekannt, dass die Kreisumlage nicht erhöht 
werden wird und dies so im Kreistag beschlossen werden 
soll. Er mahnt jedoch, dass 2027 die Kreisumlage auf 52 % 
steigen könnte. 

Ein GR fragt nach, ob die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt, 
wenn keine neuen Kredite aufgenommen werden. Dies 
wird bestätigt, da monatlich Tilgungen erfolgen. 

Weiterhin fragt er nach der Schuldendienstumlage für die 
Kläranlage. Bgm. Engert antwortet, dass diese im Verwal-
tungshaushalt schon berücksichtigt wurde. 

Bgm. Engert teilt mit, dass unter diesem TOP über den ak-
tuellen Stand der Haushaltsplanung berichtet werden 
sollte. Der Verwaltungshaushalt wird noch nachgereicht. 
Über den Haushalt 2026 soll der neue Gemeinderat bera-
ten und entscheiden. 

TOP 4.0 Bericht der Leiterin des Jugendzentrums 

Sachvortrag: Die Leiterin des Jugendzentrums war zur 
heutigen Sitzung eingeladen. Nachdem Frau Daut nicht er-
schienen ist, bietet Bgm. Engert an, den vorliegenden 
schriftlichen Bericht vorzulesen.  

Im Gremium wird gefordert, dass Frau Daut in der nächs-
ten Sitzung den Bericht persönlich vortragen soll. 

TOP 5.0 Beantwortung von Anfragen / Bekanntgaben 

Bgm. Engert trägt die Anfragen und Antworten zur Bürger-
versammlung vom 3. Dezember 2025 vor. 



 

 

Anfragen aus der Bevölkerung: 

Bernhard Eckert 

- Wie oft und wo findet die Parkraumüberwachung statt? 
Antwort: Parkraumüberwachung findet im Umfang der 
gebuchten 3 Stunden statt. Die Einteilung übernimmt der 
Zweckverband. 

- Warum wurde in der Egerlandstraße das Schild „einge-
schränktes Halteverbot“ entfernt? 

Antwort: Bei einem Ortstermin wurden die Beschilderun-
gen mit der Polizei überprüft.  Dabei wurde festgestellt, 
dass die bestehende Beschilderung nicht korrekt war. Aus 
diesem Grund wurde das Verkehrszeichen (286- absolutes 
Halteverbot) entfernt. Ein Erfordernis für ein Parkverbot, in-
nerhalt des Wohngebiets, wurde nicht gesehen. 

Johannes Fischer 

Baumaßnahme Herrlesgraben: 

- Die Baufirma hat am Donnerstag einen Zettel ausge-
händigt, dass sie am Montag 2 Wochen nicht direkt an 
ihre Häuser fahren können – das sei nicht genügend 
Vorlaufzeit, um sich mit entsprechenden Einkäufen ver-
sorgen zu können. Auch die Rettungswege sind seien 
dadurch nicht gewährleistet.  

Antwort: Bei der gesamten Baumaßnahme wurde immer 
eine Zufahrt von oben oder von unten gewährleistet. Für 
die Vorbereitung zum Aufbringen der Schwarzdecke war in 
diesem Fall die zeitweise vollständige Sperrung technisch 
nicht anders möglich. Die Befahrbarkeit wurde schnellst-
möglich wiederhergestellt. 

Dr. Anne-Kathrin Ulrich 

- Sie bedankt sich für die Aufnahme aller Kinder in die 
Mittagsbetreuung und bittet darum auch im nächsten 
Jahr 

- Gibt es ein Nachnutzungskonzept für die leerstehenden 
Räumlichkeiten im Kindergarten oder für das Back-
häusle? Gibt es dafür eine Arbeitsgruppe?  
Antwort: Kita-Plätze können für Schulkindbetreuung 
genutzt werden. Schwankungen in der Belegung sind 
durchaus üblich. In der Vergangenheit haben die Plätze 
oft nicht ausgereicht und es waren provisorische Lösun-
gen erforderlich. Aktuell verzeichnen alle Einrichtungen 
bayernweit einen Geburtenrückgang. Dies kann sich 
wieder ändern. Eisingen ist mit den Plätzen aber gerüs-
tet, auch wenn beispielsweise durch Zuzug oder Aus-
weisung eines Baugebiets weiterer Bedarf entsteht.  

- Backhäusle – hier lagern derzeit Utensilien für das Dorf-
fest. Es wurden in der Vergangenheit mehrfach Anläufe 
gemacht, dass dort wieder gebacken wird. Dies schei-
terte aber letztlich daran, dass von den Vereinen nicht 
das erforderliche Personal gestellt werden konnte. Das 
Konzept wird alljährlich mit den beteiligten Vereinen be-
sprochen. 

- Gibt es ein Hitzeschutzkonzept für Veranstaltungen wie 
das Hüttendorf Holzwurmingen? Antwort: Ja 

Bernhard Lobinger 

- Der Aufstieg der 1. Fußballmannschaft in die Landes-
liga war in der Veranstaltungsübersicht bei der Präsen-
tation nicht dabei.  

Antwort: Die Präsentation bezieht sich auf die Veranstal-
tungen, die im gemeindlichen Sitzungsplan im Vorfeld ge-
meldet werden. Die Fußballer der 1. Mannschaft werden 
aber beim Neujahrsempfang geehrt. 

- Was ist mit den 3000 € Gewinn der Dorfwette 2019 
passiert? 

Antwort: Nach Rücksprache mit den Beteiligten gingen 
2.000 € an das St. Josefs-Stift und jeweils 500 € an den 
Faschingsverein und den TSV. Für den Faschingsverein 
und den TSV wurden darüber hinaus die Festbuden be-
schafft. Diese wurden über das Regionalbudget gefördert 
und die Differenz der nicht gedeckten Kosten von der Ge-
meinde übernommen. 

Dirk Becker 

Am Ende des Fahrradweges hinter dem Aldi ist die Über-
querung der Straße gefährlich.  
Antwort: Es handelt sich um eine Kreisstraße, so dass 
Maßnahmen nur vom Landkreis Würzburg vorgenommen 
werden können. 

Seitens der Gemeinde Eisingen wurden in der Vergangen-
heit aber mehrfach Anläufe unternommen und eine Ver-
besserung der Verkehrssituation eingefordert, z. B. Ampel 
oder Zebrastreifen. Dies konnte aufgrund notwendiger Ver-
kehrszählungen dort jedoch nicht erreicht werden. Auch 
Verkehrsbegehungen fanden mehrfach statt, der letzte 
Ortstermin betraf u.a. auch die Fortführung des Radweges. 

Ergebnis war, dass eine Veränderung der Wegeführung 
nur durch bauliche Maßnahmen erfolgen kann. Dies 
müsste aber im Zusammenhang mit einer großen Bau-
maßnahme umgesetzt werden, also beispielsweise bei ei-
ner Sanierung der Kreisstraße oder der Erschließung eines 
Gewerbegebiets, das der Markt Höchberg hinter dem Aldi 
plant. 

Für vorgezogene Maßnahmen stehen im Landkreishaus-
halt keine Gelder zur Verfügung. 

Durch die Gemeinde Eisingen wurde mittlerweile die im 
Haushalt 2025 vorgesehene Geschwindigkeitsmess-Tafel 
beim Erbachshof angebracht. 

 Eine Einladung der Schützen-Gilde wurde verteilt. 

 Bei der Jahreshauptversammlung des St. Nikolaus-
vereins hat ein GR die ausbleibende KiFöG-Förderung 
moniert. Die Abschlagszahlungen wurden weiterge-
reicht. Bei der Endabrechnung gab es auf Bundes-
ebene Verzögerungen, die Auszahlung ist nun für April 
angekündigt. 

 In der letzten BUA wurde das Thema Regional-
plan/Windenergie behandelt. Der Eisinger Gemeinde-
rat hatte seinerzeit Einschränkungen des Vorrangge-
biets beschlossen. Die Abwägung der Stellungnahmen 
der beteiligten Gemeinden hat dazu geführt, dass das 
geplante Windvorranggebiet zwischen Eisingen und 
Waldbüttelbrunn aus dem Regionalplan gestrichen 
wurde. 

 Bei den Sitzungen der Zweckverbände Ahlbach-
gruppe wurden die Haushalte 2026 beschlossen. Bgm. 
Engert trägt den Halbjahresbericht zum Neubau der 
Kläranlage vor. 

 In der Verwaltung ist von Bürokratieabbau nicht viel zu 
spüren. Aktuell musste sie sich intensiv mit der sog. 
Mitteilungsverordnung befassen. 

 Die Gemeinde hat inzwischen Leitbilder von Höchberg 
erhalten zum geplanten Gewerbegebiet Höchberg hin-
ter dem Aldi. Bgm. Engert appelliert in diesem Zusam-



 

 

menhang an die zukünftigen Gemeinderäte, die Beden-
ken aus der Eisinger Bevölkerung ernstzunehmen, da 
Eisingen hier unmittelbar betroffen ist.  

Ein GR fragt nach einem Link zu den umfassenden Unter-
lagen. Dies soll geprüft werden.  Hinweis: es gibt keinen 
offiziellen Link. 

 Zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes „Zeller 
Quellstollen“ liegt eine Aufforderung zur Stellung-
nahme bis 22.05.2026 vor. Dies kam erst nach der La-
dungsfrist und muss in der nächsten Sitzung beschlos-
sen werden. 

Ein GR meint, dass alle bisher eingereichten Stellungnah-
men wieder berücksichtigt werden. 

TOP 6.0 Anfragen 

 Wer übernimmt die Kosten der Schülerbeförderung 
nach Waldbrunn? 

Bgm. Engert antwortet, dass dafür der Schulverband 
zuständig ist und dass alle Kinder mit dem ÖPNV beför-
dert werden und es schon länger keinen Shuttlebus nur 
für Schulkinder gibt. 

 Wann wird der Aushub von der Grüngutdeponie (von 
der Baumaßnahme Herrlesgraben) abgefahren. Frau 
Seubert antwortet, dass dies im Mai erfolgen soll. 

Verabschiedung ausscheidender Gemeinderäte und 
Bürgermeisterin 

Bgm. Engert verabschiedet die ausscheidenden Gemein-
deräte: 

Fabian Schiller, Dr. Ulrich Hübner, Joachim Funk, (6 Jahre 
im Gemeinderat) 

Roswitha Dorscheid (12 Jahre im Gemeinderat) 

Dr. Helmut Kennerknecht (19 Jahre mit Unterbrechung + 
weitere 2 Jahre) 

GR Günter Fesel ist für heute entschuldigt. Er war 16 
Jahre im Gemeinderat. 

Bgm. Engert dankt allen Gemeinderäten für die geleistete 
Arbeit und die fachliche Unterstützung und überreicht 
ihnen ein Präsent.  

Anschließend verabschiedet sich Bgm. Engert, da dies 
nach 18 Amtsjahren die letzte Sitzung in ihrer Funktion als 
Bürgermeisterin war. Es sei stets eine sehr herausfor-
dernde Aufgabe gewesen, die sie aber immer mit Herzblut 
wahrgenommen hat. Den politischen Diskurs, der oft müh-
sam war, hat sie immer in dem Bestreben geführt, das 
Beste für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Sie 
dankt allen, die sie in dieser Zeit unterstützt haben und 
wünscht ihrem Nachfolger und dem neuen Gremium alles 
Gute und eine konstruktive Zusammenarbeit. 

2. Bgm. Paris ergreift stellvertretend das Wort und dankt 
Bgm. Engert für ihren großen Einsatz, mit dem sie Eisin-
gen in den letzten 18 Jahren maßgeblich entwickelt und 
geprägt hat.  

Daraufhin wird Bgm. Engert Anerkennung durch stehen-
den Applaus im Gremium entgegengebracht. 

 

Konstituierende Sitzung des Gemeinderates 
am 07. Mai 2026 

Bevor die Sitzung offiziell eröffnet wird, richtet der Erste 
Bürgermeister folgenden Text an alle Anwesenden: 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Mitglieder des Gemeinderats, 

heute ist ein besonderer Tag für mich und ich hoffe auch 
für unsere Gemeinde Eisingen. Ich trete dieses Amt des 1. 
Bürgermeisters mit großer Demut an, mit Respekt vor dem 
was war und mit klarem Blick auf das, was vor uns liegt. 

Eisingen ist eine lebenswerte Gemeinde mit fast 3.400 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern, eingebettet in unsere 
schöne fränkische Heimat und geprägt von Zusammenhalt, 
Engagement und einem starken Miteinander. Doch wir alle 
wissen: Wir stehen vor großen Herausforderungen. 

Unsere finanzielle Situation ist angespannt. Wir tragen 
Verantwortung für Schulden, die wir nicht ignorieren kön-
nen. Gleichzeitig investieren wir in die Zukunft, etwa mit 
dem Bau unserer Kläranlage. Das ist notwendig, das ist 
richtig, aber es verlangt uns auch viel ab. 

Hinzu kommen Aufgaben, die uns als Gemeinschaft for-
dern: In unserer Gemeinde lebt mit dem St.-Josefs-Stift 
eine große Einrichtung für Menschen mit geistigen und 
körperlichen Einschränkungen. Diese Menschen gehören 
mitten in unsere Gesellschaft. Teilhabe darf kein Schlag-
wort sein, sie muss gelebt werden. Das ist nicht immer ein-
fach, aber es ist unser gemeinsamer Auftrag. 

Und wir leben in einer Zeit, die auch über unsere Ge-
meinde hinaus von Unsicherheit geprägt ist. Kriege, wie in 
der Ukraine und im Iran zeigen uns, wie fragil Frieden ist. 
Sie erinnern uns daran, wie wertvoll das ist, was wir hier 
haben: Sicherheit, Freiheit und die Möglichkeit, unser Le-
ben selbst zu gestalten. 

Gerade in solchen Zeiten kommt es darauf an, wie wir mit-
einander umgehen. 
Bürgerfreundlichkeit ist für mich kein Versprechen, son-
dern ein Anspruch. Das Rathaus muss ein Ort sein, an 
dem man gehört wird. Ein Ort, an dem Probleme ernst ge-
nommen werden und Lösungen gemeinsam entstehen. 

Loyalität bedeutet für mich: Wir stehen füreinander ein. Für 
unsere Gemeinde. Für die Menschen, die hier leben. Für 
die Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen, auch 
dann, wenn sie schwierig sind. 

Und über allem steht für mich ein ehrlicher und freundli-
cher Umgang miteinander. Wir werden nicht immer einer 
Meinung sein, aber wir können respektvoll miteinander 
sprechen. Wir können zuhören. Wir können Brücken 
bauen. 

Ich verspreche: Ich werde dieses Amt mit Offenheit, mit 
Ehrlichkeit und mit vollem Einsatz ausüben. Ich werde zu-
hören, auch wenn es unbequem ist. Ich werde Entschei-
dungen treffen, auch wenn sie nicht jedem gefallen. Und 
ich werde immer das Wohl unserer Gemeinde im Blick be-
halten. 

Lasst uns diese Herausforderungen gemeinsam angehen. 
Nicht gegeneinander, sondern miteinander. 
Denn Eisingen ist mehr als Zahlen, Projekte und Prob-
leme. Eisingen sind wir alle. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. 

Entschuldigt fehlt: Ursula Engert aufgrund eines lang ge-
planten, unaufschiebbaren Termins. 

TOP 1.0 Vereidigung des ersten Bürgermeisters 



 

 

Sachvortrag: Art. 27 des KWBG´s sieht vor, dass der 
Diensteid nach § 38 Abs. 1 BeamtStG zu Beginn der ers-
ten Sitzung, die der Gemeinderat nach Beginn der Amts-
zeit des Beamten oder der Beamtin abhält, zu leisten ist. 
Den Diensteid des ersten Bürgermeisters oder der ersten 
Bürgermeisterin nimmt das älteste anwesende Gemeinde-
ratsmitglied ab. 

Als ältestes Mitglied des Gemeinderats nimmt Eberhard 
Blenk dem neu gewählten ersten Bürgermeister Michael 
Ank folgenden Eid nach Art. 37 Abs. 1 des Gesetzes über 
kommunale Wahlbeamte (KWBG) ab: 

Er hat folgenden Wortlaut: 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland und der Verfassung des Frei-
staates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewis-
senhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir 
Gott helfe.“ 

Der Diensteid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott 
helfe“ geleistet werden. Erklärt ein Beamter oder eine Be-
amtin, aus Glaubens- und Gewissensgründen keinen Eid 
leisten zu können, so sind anstelle der Worte „ich schwöre“ 
die Worte „ich gelobe“ zu sprechen. 

GR Blenk wünscht dem ersten Bürgermeister eine glückli-
che Hand zum Wohle der Gemeinde. 

GR Kiesel bedankt sich als Fraktionssprecher der WVE für 
die konstruktive Zusammenarbeit mit der ausgeschiedenen 
Bürgermeisterin Ursula Engert in der Vergangenheit und 
beglückwünscht den neuen Bürgermeister Michael Ank 
und wünscht eine gute Zusammenarbeit. 

TOP 2.0 Vereidigung der neu gewählten Gemeinderats-
mitglieder 

Sachvortrag: Der erste Bürgermeister nimmt den neu ge-
wählten Gemeinderatsmitgliedern den nachfolgenden Eid 
ab: 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland und der Verfassung des Frei-
staates Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam 
zu sein und meine Amtspflichten gewissenhaft zu er-
füllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung 
zu wahren und ihren Pflichten nachzukommen, so 
wahr mir Gott helfe.“ 

Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ 
geleistet werden.  

Es werden folgende Mitglieder vereidigt: 

- Greb Julia 
- Hebling-Giulio Andrea 
- Hubert Jochen 
- Schmitt Hermann 
- Ulrich Dr. med. Anne-Kathrin 

Der erste Bürgermeister beglückwünscht nochmals die 
neuen Gemeinderäte. 

Die nicht anwesende Gemeinderätin Ursula Engert wird in 
der nächsten Gemeinderatssitzung vereidigt.  

TOP 3.0 Beschlussfassung über die Zahl der weiteren 
Bürgermeister 

Sachvortrag: Nach Art. 35 Abs. 1 Satz 1 GO wählt der 
Gemeinderat aus seiner Mitte für die Dauer seiner Wahl-
zeit einen oder zwei weitere Bürgermeister, wobei die 

Wahl eines weiteren Bürgermeisters (= zweiter Bürger-
meister) Pflicht ist. Bisher wurden in der Gemeinde Eisin-
gen zwei weitere Bürgermeister gewählt. 

Zur weiteren Bürgermeisterin oder zum weiteren Bürger-
meister sind die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 
wählbar, welche die Voraussetzungen für die Wahl zur ers-
ten Bürgermeisterin oder zum ersten Bürgermeister erfül-
len, lt. Art. 35 Abs. 2 GO. 

Beschluss: Es wird ein dritter Bürgermeister gewählt. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

TOP 4.0 Wahl des zweiten Bürgermeisters 

Sachvortrag: Die Wahl der weiteren Bürgermeister hat in 
geheimer Abstimmung zu erfolgen. Gründe für die Nicht-
wählbarkeit liegen bei keinem Gemeinderatsmitglied vor. 

Der Vorsitzende fragt den Gemeinderat, ob damit Einver-
ständnis besteht, dass der Wahlausschuss durch die an-
wesenden Verwaltungsmitarbeiter gebildet wird. Damit be-
steht Einverständnis. So übergibt Herr Ank das Wort an 
Frau Seubert. Frau Seubert erläutert kurz das Vorgehen 
der Wahl.   

Von der UBE wird durch den Gemeinderat Eberhard Blenk, 
Wolfgang Paris für das Amt des zweiten Bürgermeisters 
vorgeschlagen. Für die Fraktion der WVE schlägt Stefan 
Hupp Christian Kiesel vor.  

Nachdem keine weiteren Vorschläge mehr gemacht wer-
den, fordert der Vorsitzende zur Abgabe der Stimmzettel 
auf. Die Stimmzettel werden von den Mitgliedern des Ge-
meinderates einzeln in der Wahlkabine ausgefüllt und zu-
sammengefaltet in die Wahlurne geworfen. 

Es sind 16 Stimmzettel abgegeben worden.  

Der Wahlausschuss öffnet die Stimmzettel einzeln und 
liest die abgegebene Stimme vor. 

Die Auszählung ergibt folgendes Ergebnis: 

Abgegebene Stimmzettel: 16 
davon ungültig: 0 
davon gültig: 16 

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf  

Name Stimmen 
Christian Kiesel  13 
Wolfgang Paris  3 

Frau Seubert verkündet das Ergebnis und stellt fest, dass 
das Gemeinderatsmitglied Christian Kiesel mehr als die 
Hälfte der abgegeben gültigen Stimmen erhalten hat und 
damit zum zweiten Bürgermeister gewählt ist.  

Herr Ank fragt Herrn Kiesel, ob er die Wahl zum zweiten 
Bürgermeister annimmt. Herr Kiesel erklärt schriftlich die 
Annahme der Wahl. 

TOP 5.0 Wahl des dritten Bürgermeisters 

Sachvortrag: Die Wahl der weiteren Bürgermeister hat in 
geheimer Abstimmung zu erfolgen hat. Gründe für die 
Nichtwählbarkeit liegen bei dem Gemeinderatsmitglied vor, 
welches bei TOP 4.0 als zweiter Bürgermeister gewählt 
wurde. 

Von der UBE wird durch den Gemeinderat Eberhard Blenk, 
Dieter Mennig für das Amt des dritten Bürgermeisters vor-
geschlagen. Für die SPD schlägt Julia Greb Matthias Pfau 
vor.  



 

 

Nachdem keine weiteren Vorschläge mehr gemacht wer-
den, fordert der Vorsitzende zur Abgabe der Stimmzettel 
auf. Die Stimmzettel werden von den Mitgliedern des Ge-
meinderates einzeln in der Wahlkabine ausgefüllt und zu-
sammengefaltet in die Wahlurne geworfen. 

Es sind 16 Stimmzettel abgegeben worden.  

Der Wahlausschuss öffnet die Stimmzettel einzeln und 
liest die abgegebene Stimme vor. 

Die Auszählung ergibt folgendes Ergebnis: 

Abgegebene Stimmzettel: 16 
davon ungültig: 2 
davon gültig: 14 

 

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfallen auf  
 

Name Stimmen 
Matthias Pfau  10 
Dieter Mennig  4 

Frau Seubert verkündet das Ergebnis und stellt fest, dass 
das Gemeinderatsmitglied Matthias Pfau mehr als die 
Hälfte der abgegeben gültigen Stimmen erhalten hat und 
damit zum zweiten Bürgermeister gewählt ist.  

Herr Ank fragt Herrn Pfau, ob er die Wahl zum dritten Bür-
germeister annimmt. Herr Pfau erklärt schriftlich die An-
nahme der Wahl. 

TOP 6.0 Vereidigung des zweiten Bürgermeisters 

Sachvortrag: Der erste Bürgermeister nimmt dem zweiten 
Bürgermeister Christian Kiesel den nachfolgenden Eid ab: 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland und der Verfassung des Frei-
staates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewis-
senhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir 
Gott helfe.“ 

Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ 
geleistet werden.  

Nach der Eidesleistung spricht der erste Bürgermeister 
dem neu gewählten zweiten Bürgermeister seinen Dank 
für die Annahme der Wahl aus und wünscht gute Zusam-
menarbeit zum Wohle der ganzen Gemeinde Eisingen. 

TOP 7.0 Vereidigung des dritten Bürgermeisters 

Sachvortrag: Der erste Bürgermeister nimmt dem dritten 
Bürgermeister Matthias Pfau den nachfolgenden Eid ab: 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundes-
republik Deutschland und der Verfassung des Frei-
staates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewis-
senhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir 
Gott helfe.“ 

Der Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ 
geleistet werden.  

Nach der Eidesleistung spricht der erste Bürgermeister 
dem neu gewählten dritten Bürgermeister seinen Dank für 
die Annahme der Wahl aus und wünscht gute Zusammen-
arbeit zum Wohle der ganzen Gemeinde Eisingen. 

TOP 8.0 Festsetzung der Dienstaufwandsentschädi-
gung des ersten Bürgermeisters 

Sachvortrag: Kommunale Wahlbeamte erhalten neben 
der Besoldung auf der Basis des Art. 46 KWBG eine 
Dienstaufwandsentschädigung. Sie wird nach Art. 46 Abs. 
2 KWBG zu Beginn jeder Amtszeit durch Beschluss des 

Gemeinderats festgesetzt. Sie muss sich innerhalb der 
Rahmenbeträge, die in Anlage 2 zum KWBG festgesetzt 
sind, bewegen und dient der Abgeltung für die durch das 
Amt bedingten Mehraufwendungen in der Lebensführung. 
Sie ist angemessen festzusetzen. 

Der Rahmen für Dienstaufwandsentschädigung für erste 
Bürgermeister kreisangehöriger Gemeinden liegt zwischen 
267,14 EUR und 878,10 EUR. Die Dienstaufwandsent-
schädigung für die erste Bürgermeisterin lag bisher bei 
433,82 EUR. 

Der Gemeinderat ist sich einig, dass die monatliche 
Dienstaufwandsentschädigung auf 450 Euro angehoben 
wird. 

Beschluss: Die monatliche Dienstaufwandsentschädigung 
für den ersten Bürgermeister wird ab 01.05.2026 gem. An-
lage 2 zum KWBG auf 450 EUR festgelegt. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 15 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 1 (Bgm. Ank) 

Anwesende Mitglieder: 16 

TOP 9.0 Festsetzung der Fahrtkostenerstattung des 
ersten Bürgermeisters 

Sachvortrag: Die Fahrkostenerstattung wurde bisher pau-
schal abgerechnet, so dass die Führung eines Fahrtenbu-
ches für jede dienstliche Fahrt entbehrlich ist. In der Ver-
gangenheit wurde ein Betrag von 200 EUR pro Monat aus-
gezahlt. 

Es wird vom bayerischen Gemeindetag vorgeschlagen, 
dass vor der pauschalen Auszahlung für drei Monate ein 
Fahrtenbuch geführt wird und im Anschluss daran erst eine 
Pauschale gewährt wird.  

Dies sieht auch der Art. 19 des Bayerischen Reisekosten-
gesetzes (BayRKG) vor.  

Berechnet werden würde die Pauschale wie folgt: 

Durchschnittsfahrleistung x 0,40 € = Monatspauschale 

Der Gemeinderat muss durch Beschluss die Festsetzung 
der Pauschale beschließen.  

Von der Verwaltung wird eine Pauschale nach dreimonati-
ger Aufzeichnung vorgeschlagen.  

Es besteht Einverständnis mit diesem Vorgehen. 

TOP 10.0 Entschädigung der weiteren ehrenamtlichen 
Bürgermeister 

Sachvortrag: Im Fall der Urlaubs- und Krankheitsvertre-
tung des ersten Bürgermeisters haben ehrenamtliche wei-
tere Bürgermeister nach Art. 53 Abs. 4 KWBG einen An-
spruch auf Entschädigung.  

Bisher galt folgende Regelung: 
Die Entschädigung ist ab dem ersten Tag der urlaubs- und 
krankheitsbedingten Vertretung des Ersten Bürgermeisters 
als Tagespauschale zu entrichten. Die Höhe der Tages-
pauschale entspricht einem dreißigstel, aus der monatli-
chen Entschädigung für die ehrenamtlichen ersten Bürger-
meister nach Anlage 3 zu Art. 53 Abs. 2 KWBG. 

Die Rahmensätze bei einer Einwohnerzahl zwischen 3001 
bis 5000 Einwohnern liegen aktuell zwischen 4.735,78 € 
und 6.386,13 €.  



 

 

Die festgesetzte Entschädigung erhöht sich während der 
Amtszeit nach Maßgabe von Art. 54 Abs. 2 KWBG auto-
matisch, ohne dass es eines weiteren Gemeinderatsbe-
schlusses bedarf. 

Bisher lag die Tagespauschale (1/30) bei 151,54 € Vertre-
tungsfall der 1. Bürgermeisterin. Die Entschädigung wird 
nur im Vertretungsfall gewährt und gilt jeweils für den zwei-
ten sowie den dritten Bürgermeister. 

Es wird vorgeschlagen, diese Regelung beizubehalten und 
ausgehend von 4.735,78 €, also 1/30 Tagespauschale in 
Höhe von 157,86 € festzusetzen. 
Alternativ wäre es möglich, einen monatlichen Pauschalbe-
trag unabhängig vom Vertretungsfall oder eine Kombina-
tion von Pauschalbetrag und tatsächlich angefallener Ta-
gespauschale auszuzahlen. 

Der Vorsitzende schlägt vor, dass statt der Tagespau-
schale eine Stundenpauschale 1/8 von 157,86 € gezahlt 
wird. Die Stundenpauschale soll bis zu 5 Stunden gezahlt 
werden. Sollte die Vertretung darüber hinaus andauern, so 
wird die Pauschale für den ganzen Tag gezahlt.  

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, dass die weite-
ren Bürgermeister ab dem ersten Tag der urlaubs- und 
krankheitsbedingten Vertretung des ersten Bürgermeisters 
eine Tagespauschale erhalten. Die Tagespauschale wird 
auf 157,86 € festgesetzt. Die Stundenpauschale in Höhe 
von 19,73 Euro soll bis zu 5 Stunden gewährt werden. Die 
Entschädigung wird nur im Vertretungsfall gewährt und gilt 
jeweils für den zweiten sowie den dritten Bürgermeister. 
Die Entschädigung ist durch den jeweiligen Vertreter mit 
der Verwaltung abzurechnen. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 
4 (GR Kiesel, Pfau,  
Reitter A., Reitter E.) 

Anwesende Mitglieder: 16 

TOP 11.0 Beschluss zur Fortführung der bisherigen 
Geschäftsordnung des Gemeinderats bis zum Erlass 
einer neuen Geschäftsordnung 

Sachvortrag: Die Geschäftsordnung (GeschO) ist die 
Grundlage für das reibungslose Zusammenwirken der ge-
meindlichen Organe während der sechsjährigen Wahlzeit. 
Sie gibt jeder Gemeinde die Chance, im Rahmen der 
rechtlichen Bandbreite ihre Besonderheiten zu berücksich-
tigen und die Zusammenarbeit der gemeindlichen Organe 
zu regeln. Dies betrifft insbesondere die Aufgabenvertei-
lung Bürgermeister-Ausschüsse-Gemeinderat, die Bildung 
und Besetzung von Ausschüssen und den gesamten Ge-
schäftsgang des Gemeinderats und der Ausschüsse. 

Nachdem der Erlass der Geschäftsordnung erfahrungsge-
mäß einer ausführlichen Auseinandersetzung mit den 
möglichen Inhalten und ihren Alternativen bedarf, ist anzu-
raten, in der konstituierenden Sitzung zunächst die alte 
GeschO als neue GeschO zu beschließen und dabei ggf. 
Änderungen, die die Ausschüsse betreffen, vorzunehmen. 

Alle Gemeinderäte erhalten die bisherige Fassung der Ge-
schäftsordnung zu dieser Sitzung übersandt. 

Folgenden Änderungen werden vorgeschlagen: 

1. § 21 Abs. 2 GeschO 

(2) 1Die Sitzungen finden grundsätzlich am Donnerstag 
statt und beginnen in der Regel um 19.30 Uhr und sol-
len möglichst um 22.00 Uhr enden. 2In der Einladung (§ 
23) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden. 

2. § 21 Abs. 3 GeschO 

(3) Die Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses fin-
den in der Regel am Donnerstag statt und beginnen in 
der Regel um 19.30 Uhr.  

Ein GR bittet darum, dass in die Geschäftsordnung für den 
Gemeinderat der dritte Donnerstag und für die Bau- und 
Umweltausschuss der zweite Donnerstag im Monat als Sit-
zungstag aufgenommen werden soll. 

Ein GR schlägt vor, dass der Ort für die Sitzungen auch in 
die Geschäftsordnung aufgenommen werden soll.  

Ein GR weist darauf hin, dass der Ort für die Sitzung noch-
mal überdacht werden soll. Das Dorfzentrum wurde da-
mals gewählt, weil er barrierefrei ist. 

Ein GR erwähnt, dass in der Vergangenheit niemand in ei-
ner Sitzung war, der keine Treppen steigen konnte. Es 
wäre jedoch gut, wenn Sitzungen die z. B. das Stift betref-
fen dann im Dorfzentrum stattfinden würden. 

Ein GR weist darauf hin, dass das Thema „Barrierefreiheit“ 
auch immer wieder durch die Presse geht. 

Ein GR findet, dass dieser Punkt beim Erlass der Ge-
schäftsordnung diskutiert werden sollte.  

Ein GR ist dafür, dass der/die Behindertenbeauftrage/r mit 
einbezogen werden sollte. 

Beschluss: Bis zum Erlass einer neuen Geschäftsord-
nung, die bis zur Sommerpause ausgearbeitet werden soll, 
gelten die Bestimmungen der bisherigen Geschäftsord-
nung weiter vorbehaltlich der nachfolgenden beschlosse-
nen Änderungen. 

Ergebnis: 15 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 

Beschlussvorschlag § 21 Abs. 2 Einberufung Gemein-
derat: 

§ 21 Abs. 2 der bisherigen GeschO wird geändert in: 

(2) 1Die Sitzungen finden grundsätzlich am dritten Don-
nerstag statt und beginnen in der Regel um 19.30 Uhr und 
sollen möglichst um 22.00 Uhr enden. 2In der Einladung (§ 
23) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden. 

Ergebnis: Einstimmig 

Beschlussvorschlag Änderung § 21 Abs. 3 Einberu-
fung Bau- und Umweltausschuss: 

§ 21 Abs. 3 der bisherigen GeschO wird geändert in: 

(3) Die Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses fin-
den in der Regel am zweiten Donnerstag statt und begin-
nen in der Regel um 19.30 Uhr.  

Ergebnis: Einstimmig 

TOP 12.0 Bildung von Ausschüssen 

Sachvortrag: Die gemeindlichen Ausschüsse finden ihre 
Rechtsgrundlage in Art. 32, 33 Abs. 1 GO. Der Gemeinde-
rat kann grundsätzlich vorberatende und beschließende 
Ausschüsse bilden, deren Bezeichnung und Zahl der Aus-
schussmitglieder festzulegen ist. Weiterhin sind Berech-
nungsverfahren für die Ausschussbesetzung und die Auf-
gabenbereiche der Ausschüsse festzulegen. 



 

 

Die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechts legte für die letzte Amtsperiode 
folgende Ausschüsse fest: 

Vorberatende Ausschüsse: 
-Finanz- und Personalausschuss 
-Ausschuss für Fragen der Vereine, Kultur, Jugend, Senio-
ren und Menschen mit Einschränkung 

Beschließende Ausschüsse: 
-Bau- und Umweltausschuss 

Die Ausschüsse waren jeweils mit sechs Mitgliedern be-
setzt, den Vorsitz führt der erste Bürgermeister.  

Daneben wurde ein Rechnungsprüfungsausschuss gebil-
det, der den Jahresabschluss und die Jahresrechnung 
prüft. Dieser Ausschuss ist nach Art. 103 Abs. 2 GO mit 
mindestens 3 und höchstens 7 Mitgliedern zu besetzen. Ei-
nes der Ausschussmitglieder wird zum Vorsitzenden be-
stimmt. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Finanz- und Personal-
ausschuss um das Wort Kalkulationen ergänzt wird. Es 
sind in der Zukunft viele Entscheidungen bezüglich Kalku-
lationen notwendig und aus diesem Grund soll er umbe-
nannt werden zu Finanz-, Personal- und Kalkulationsaus-
schuss. Der Bau- und Umweltausschuss soll so bestehen 
bleiben. 

Beschluss Der Gemeinderat beschließt, einen Finanz-, 
Kalkulations- und Personalausschuss und einen Aus-
schuss für Fragen der Vereine, Kultur, Jugend, Senioren 
und Menschen mit Einschränkung als vorberatende Aus-
schüsse einzurichten.  

Ergebnis: 15 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 

Beschluss Es wird ein beschließender Bau- und Umwelt-
ausschuss gebildet. Es wird ein Rechnungsprüfungsaus-
schuss gem. Art. 103 GO gebildet. Ergebnis: Einstimmig 

Im nächsten Schritt ist festzulegen, wie viele Gemeinde-
ratsmitglieder den Ausschüssen angehören sollen. 

Als Entscheidungshilfe wird die Berechnung gemäß dem 
Verfahren nach Hare-Niemayer beigefügt, welches bisher 
lt. Geschäftsordnung maßgeblich war. 

Neben dem Verfahren nach Hare-Niemayer ist auch die 
Anwendung des Verfahrens nach d´Hondt oder nach 
Saint-Lague/Schepers möglich. 

Schließlich ist festzulegen, wie bei einer Pattsituation zu 
verfahren ist. Es gibt die Möglichkeit eines Losentscheides 
oder den Rückgriff auf die Gesamtstimmenzahl, die die je-
weilige Gruppierung bei der Kommunalwahl erhalten hat. 
Bisher galt der Losentscheid. 

Ein GR stellt den Antrag, dass der Bau- und Umweltaus-
schuss von 7 auf 8 Mitglieder aufgestockt wird. Als Be-
gründung verweist er auf die letzte Wahl. Hier hätte die 
UBE sehr viele Stimmen geholt und es sollte ein Spiegel-
bild zum GR sein. Bei 7 Mitgliedern wäre das nicht der 
Fall, da auf die UBE nur ein Sitz entfällt. 

Ein GR ist nicht für die Aufstockung, da bei einer geraden 
Anzahl an Mitgliedern öfters eine Pattsituation entstehen 
könnte. 

Ein GR erwähnt, dass es in der Vergangenheit selten 
Probleme gab, da die Beschlüsse oft einstimmig gefasst 
wurden. Er ist auch nicht für die Aufstockung des Aus-
schusses. Die Ausschüsse sollten klein und handlungsfä-
hig sein. 

Ein GR ist auch nicht für eine Aufstockung. Er begründet 
seine Entscheidung damit, dass mehr Personen eingela-
den und anwesend sein müssen. Dadurch könnte auch die 
Sitzung länger dauern. 

Ein GR weist darauf hin, dass eine Aufstockung repräsen-
tativ zum Wahlergebnis ist. Bei der aktuellen Ausschuss-
größe wäre das Ergebnis der Wahl nicht repräsentativ. Zu-
sätzlich stellt er den Antrag, dass über die Ausschuss-
größe von 8 Mitgliedern abgestimmt wird.  

Ein GR stellt den Antrag, dass über 7 (6 Mitglieder + Vor-
sitz) abgestimmt wird. 

Beschluss Der Gemeinderat beschließt, den Bau- und 
Umweltausschuss 6 Mitgliedern + Vorsitz zu besetzen.  

Es ist die Berechnung nach Verfahren nach Hare-Niema-
yer anzuwenden. 

Ergebnis: 13 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen 

Beschluss Der Gemeinderat beschließt, sämtliche Aus-
schüsse mit 6 Mitgliedern zu besetzen. Es ist die Berech-
nung nach Verfahren nach Hare-Niemayer anzuwenden. 

Ergebnis: 15 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen 

Als letzten Schritt müssen die Fraktionen ihre Vertreter in 
den Ausschüssen und deren Stellvertreter vorschlagen. 
Der Gemeinderat ist an die Vorschläge gebunden. Die Art 
der Stellvertretung ist durch den Gemeinderat vorher fest-
zulegen.  
Bezüglich der Stellvertretung gibt es die Möglichkeit, für je-
des Ausschussmitglied einen ersten und zweiten Stellver-
treter zu bestimmen oder einen allgemeinen ersten und 
zweiten Stellvertreter pro Fraktion zu benennen. Die Be-
schlussvorschläge orientieren sich an der bisherigen Re-
gelung. 

Beschluss Der Gemeinderat beschließt, für jedes Aus-
schussmitglied einen ersten und zweiten Stellvertreter zu 
bestimmen. Ergebnis: Einstimmig 

In die Ausschüsse werden folgende Gemeinderatsmitglie-
der bestellt: 

Finanz-, Kalkulations-, und Personalausschuss 

 Ausschuss- 
mitglied 

1.Vertreter 2.Vertreter 

CSU Hertzig Hubert Schmitt 
Grüne Hock Reitter E.  
SPD Pfau Greb  
UBE Engert Mennig Blenk 
WVE Hebling-Giulio Ulrich Hupp 
WVE Reitter A. Kiesel Hupp 

Ausschuss für Fragen der Vereine, Kultur, Jugend, Se-
nioren und Menschen mit Einschränkung  

 Ausschuss- 
mitglied 

1.Vertreter 2.Vertreter 

CSU Hertzig Hubert Schmitt 
Grüne Reitter E. Hock  
SPD Greb Pfau  
UBE Engert Blenk Paris 
WVE Hupp Hebling-Giulio Kiesel 
WVE Ulrich Reitter A. Kiesel 

Bau- und Umweltausschuss  

 Ausschuss- 
mitglied 

1.Vertreter 2.Vertreter 

CSU Schmitt Hubert Hertzig 



 

 

Grüne Reitter E. Hock  
SPD Pfau Greb  
UBE Paris Blenk Engert 
WVE Kiesel Ulrich Hupp 
WVE Reitter A. Hebling-Giulio Hupp 

Rechnungsprüfungsausschuss 

 Ausschuss-
mitglied 

1.Vertreter 2.Vertreter 

CSU Hubert Hertzig Schmitt 
Grüne Hock Reitter E.  
SPD Greb Pfau  
UBE Mennig Paris Engert 
WVE Ulrich Hebling-Giulio Hupp 
WVE Kiesel Reitter A. Hupp 

Sämtliche Beschlüsse werden – soweit erforderlich - in die 
neue Geschäftsordnung bzw. in die Satzung zur Regelung 
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts ein-
gearbeitet. 

TOP 13.0 Erlass einer Satzung zur Regelung von Fra-
gen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 

Sachvortrag: Bei der Satzung zur Regelung von Fragen 
des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts handelt es sich 
um eine Pflichtsatzung, in der unter anderem die Entschä-
digung von ehrenamtlich Tätigen geregelt wird. Grundsätz-
lich gilt die alte Satzung fort, solange sie nicht geändert 
wird. 
Nachdem in Eisingen jedoch auch die Ausschussbeset-
zung in dieser Satzung geregelt ist, wird empfohlen, sie 
neu zu erlassen und ggf. Änderungen einzupflegen. 

Der Vorsitzende informiert, dass er sich bei den umliegen-
den Gemeinden, wie in der Fraktionssitzung besprochen, 
bezüglich Sitzungsgeld informiert hat.  

- Waldbrunn aktuell 30 Euro, will auf 40 Euro erhöhen 
- Hettstadt aktuell 40 Euro, will auf 50 Euro erhöhen 
- Kist aktuell 50 Euro 
- Altertheim aktuell 20 Euro, will erhöhen 
- Greußenheim aktuell 25 Euro, will erhöhen 

Einige GR sind dafür, dass das Sitzungsgeld bei 25 Euro 
bleibt, weil es ein Ehrenamt ist.  

Beschluss: Der Gemeinderat erlässt die der Niederschrift 
über diese Sitzung beiliegende Satzung zur Regelung von 
Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts.  

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

TOP 14.0 Besetzung Verbandsversammlung ZV Ahl-
bachgruppe 

Sachvortrag: Besetzung der Zweckverbandsversammlung 
für die Wahlzeit 01.05.2026 bis 30.04.2032. 

Gemäß § 6 Abs. 1 der Verbandssatzung besteht die Ver-
bandsversammlung aus dem Verbandsvorsitzenden und 
den Verbandsräten. Jedes Verbandsmitglied entsendet 
den ersten Bürgermeister sowie für jedes angefangene 
Tausend der Einwohner ein weiteres Gemeinderatsmit-
glied in die Verbandsversammlung. Die ersten Bürgermeis-
ter werden durch die weiteren Bürgermeister der Ver-
bandsmitglieder vertreten (§6 Abs. 2 Verbandssatzung). 
Für die übrigen Verbandsräte sind Stellvertreter für den 
Fall der Verhinderung zu bestimmen; Verbandsräte kön-
nen nicht Stellvertreter sein.  

Die Gemeinde Eisingen hat gemäß dem Verzeichnis des 
Bayerischen Landesamt für Statistik zum Stand 

30.06.2025 3.381 Einwohner. Daraus ergibt sich, dass die 
Gemeinde Eisingen neben dem ersten Bürgermeister 4 
weitere Gemeinderatsmitglieder als Verbandsräte in die 
Verbandsversammlung entsenden kann.  

Beschluss: In den Ausschuss werden folgende Gemein-
deratsmitglieder bestellt: 

 Ausschuss-
mitglied 

1.Vertre-
ter 

2.Vertreter 

CSU Schmitt Hubert Hertzig 
WVE Hupp Kiesel Reitter A. 
UBE Paris Engert Mennig 
SPD/ 
Grüne 

Hock Pfau Reitter E. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

TOP 15.0 Besetzung Verbandsversammlung ZV Ahl-
bachgruppe Hoch 5 

Sachvortrag: Besetzung der Zweckverbandsversamm-
lung für die Wahlzeit 01.05.2026 bis 30.04.2032. 

Gemäß § 6 Abs. 1 der Verbandssatzung besteht die Ver-
bandsversammlung aus dem Verbandsvorsitzenden und 
den Verbandsräten. Jedes Verbandsmitglied entsendet 
den ersten Bürgermeister sowie für jedes angefangene 
Tausend der Einwohner ein weiteres Gemeinderatsmit-
glied in die Verbandsversammlung. Die ersten Bürgermeis-
ter werden durch die weiteren Bürgermeister der Ver-
bandsmitglieder vertreten (§6 Abs. 2 Verbandssatzung). 
Für die übrigen Verbandsräte sind Stellvertreter für den 
Fall der Verhinderung zu bestimmen; Verbandsräte kön-
nen nicht Stellvertreter sein.  

Die Gemeinde Eisingen hat gemäß dem Verzeichnis des 
Bayerischen Landesamt für Statistik zum Stand 
30.06.2025 3.381 Einwohner. Daraus ergibt sich, dass die 
Gemeinde Eisingen neben dem ersten Bürgermeister 4 
weitere Gemeinderatsmitglieder als Verbandsräte in die 
Verbandsversammlung entsenden kann.   

Beschluss: In den Ausschuss werden folgende Gemein-
deratsmitglieder bestellt: 

 Ausschuss- 
mitglied 

1.Vertreter 2.Vertreter 

CSU Schmitt Hubert Hertzig 
WVE Hupp Kiesel Reitter A. 
UBE Paris Engert Mennig 
SPD/ 
Grüne 

Hock Pfau Reitter E. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

TOP 16.0 Besetzung Verbandsversammlung des 
Schulverbands Eisingen-Waldbrunn 

Sachvortrag: Die Schulverbandsversammlung des Schul-
verbands Eisingen-Waldbrunn setzt sich nach Art. 9 Abs. 3 
BaySchFG aus den ersten Bürgermeistern der am Schul-
verband beteiligten Gemeinden zusammen. Daneben ent-
senden Gemeinden, aus denen am 1. Oktober jeden Jah-
res 51 bis 100 Schülerinnen und Schüler die Verbands-
schule besuchen (Verbandsschüler), einen und für jedes 
weitere angefangene Hundert Verbandsschüler nochmals 
einen weiteren Verbandsrat in die Verbandsversammlung. 

Insgesamt besuchen 139 Schüler aus Eisingen und 170 
Schüler aus Waldbrunn die Grundschule. 

Somit ergibt sich, dass Eisingen zwei weitere Verbands-
räte und Waldbrunn ebenfalls zwei weitere Verbandsräte 



 

 

zur Schulverbandsversammlung entsendet. Des Weiteren 
ist für die zwei weiteren Verbandsräte ein Stellvertreter zu 
benennen.  

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, dass neben dem 
Ersten Bürgermeister Michael Ank, folgende weitere Ver-
bandsräte und deren Stellvertretung zur Schulverbandver-
sammlung entsandt werden: 

Verbandsrat Stellvertretung 

Pfau Hertzig 
Greb Ulrich 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

TOP 17.0 Bekanntgaben 

Der Vorsitzende informiert, dass der TSV Eisingen eine 
Förderzusage in Höhe von 664.200 Euro erhalten hat. Es 
wurden 314 Projekte in Deutschland gemeldet. Die Förde-
rung wird nicht in diesem Jahr fließen, auch wenn es die 
Presse berichtet.  

Ein GR weist darauf hin, dass noch 811.000 Euro von der 
Gemeinde beigesteuert werden müssen.  

Ein GR erwähnt, dass es wie ein Lottogewinn ist. Das Ver-
einsgelände des TSV hat einen Sanierungsrückstau. Es 
soll für die Jugend fit gemacht werden. Die Schule und das 
St. Josefs-Stift können auch von der Sanierung profitieren. 

TOP 18.0 Anfragen 

Es lagen keine Anfragen vor. 

Hinweis 
Für den Inhalt der Beiträge und Anzeigen sind die Inseren-
ten selbst verantwortlich. Der Text wird von der Gemeinde 
nicht auf Inhaltsangaben oder Schreibfehler überprüft. 

Aufgrund des nur begrenzt verfügbaren Platzes behal-
ten wir uns Größenänderungen der Anzeigen vor. 

Informationen aus dem Landratsamt 
 

Kostenlose Energieberatung im Landkreis 
Würzburg – Die Termine im 3. Quartal 2026 

In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern 
und den interkommunalen Allianzen bietet der Landkreis 
Würzburg seit diesem Jahr regelmäßig kostenlose Ener-
gieberatungen für seine Bürgerinnen und Bürger an. Die 
nächsten Beratungstermine von Juli bis September finden 
jeweils von 15 bis 19 Uhr statt und können ab sofort ge-
bucht werden: 

Allianz Waldsassengau: Dorfzentrum Eisingen 

Mittwoch, 8. Juli 2026 
Mittwoch, 5. August 2026 
Mittwoch, 2. September 2026 

Die Beratungen übernehmen qualifizierte Energieberater 
der Verbraucherzentrale Bayern. Sie richten sich an alle, 
die sich über Möglichkeiten zum Energiesparen, den Ein-
satz erneuerbarer Energien, den Austausch von Heizun-
gen oder über staatliche Förderprogramme informieren 
möchten. Die Beratung erfolgt individuell, anbieterunab-
hängig und kostenfrei. 

Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforder-
lich. Die Anmeldung ist im Landratsamt Würzburg bei Re-
becca-Michelle Walther montags bis freitags von 7:30 bis 

13 Uhr möglich (Tel. 0931 8003-5109), außerdem über das 
Kontaktformular der Verbraucherzentrale Bayern unter 
www.verbraucherzentrale.bayern/kontakt-by oder die kos-
tenfreie Hotline der Verbraucherzentrale unter 0800 
809802400. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Energieberatung 
direkt zu Hause. Gegen einen Eigenanteil von 40 Euro 
analysieren die Energieexperten der Verbraucherzentrale 
die Situation vor Ort und geben konkrete Handlungsemp-
fehlungen, etwa zu Wärmeschutzmaßnahmen oder einem 
möglichen Heizungstausch. 

Ferienpass im Landkreis Würzburg ab 20. Juli 
erhältlich: Verbesserte digitale Plattform und 
Papierpass mit vielen Angeboten 

Auf Wunsch der Familien im Landkreis Würzburg hat die 
Kommunale Jugendarbeit am Landratsamt den Ferienpass 
für das Jahr 2026 umfassend überarbeitet. Die Online-
Plattform www.wue-liebt-freizeit.de präsentiert sich jetzt 
noch benutzerfreundlicher und bietet erweiterte Filterfunkti-
onen sowie moderne Zahlungsmöglichkeiten. 

Neben der digitalen Variante gibt es den Ferienpass ab 
diesem Jahr auch wieder in den Gemeindeverwaltungen in 
der klassischen Papierform, inklusive eines übersichtlichen 
Hefts mit den vielfältigen Ferienangeboten. Erhältlich ist 
der Ferienpass ab 20. Juli 2026. 

 

Was ist neu? 

Integrierte Zahlungsmöglichkeiten wie Kreditkarte und 
Paypal ermöglichen eine direkte Online-Bezahlung. Der 
Ferienpass kann somit innerhalb weniger Minuten erwor-
ben und unmittelbar auf dem mobilen Endgerät genutzt 
werden. Automatische Rabatte werden direkt im Bu-
chungsprozess berücksichtigt, etwa der kostenlose Pass 
ab dem dritten Kind. Der Gang zur Gemeindeverwaltung 
ist nicht mehr erforderlich. 

Dank neuer Filterfunktionen auf der Plattform lassen sich 
Angebote gezielt nach Datum, Alter, Kategorie und Ort su-
chen. So finden Familien schnell und unkompliziert pas-
sende Ferienangebote. Nach dem Kauf steht der Pass in 
der App „Ferienpass – Würzburg“ zur Verfügung. Zusätz-
lich wird der Ferienpass, wie es sich viele Nutzerinnen und 
Nutzer gewünscht haben, wieder auf Papier mit einem Be-
gleitheft zu den Ferienangeboten bereitgestellt. 

Spannende Aktionen in den Sommerferien 

Der Ferienpass gilt vom 31. Juli bis 14. September 2026. 
Für Kinder bis fünf Jahre kostet er fünf Euro, für Kinder 
und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren zehn Euro. 



 

 

Der Ferienpass enthält zahlreiche Gutscheine, Vergünsti-
gungen sowie kostenlose und ermäßigte Eintritte, etwa für 
Kletterwälder, Schwimmbäder, Freizeitparks und Museen. 
Daneben erwartet Familien ein abwechslungsreiches Som-
merferienprogramm im Landkreis Würzburg: Reitferien, 
Kreativangebote, Englischkurse, Computerkurse und wei-
tere spannende Aktionen. 

Einfach online entdecken, buchen und gemeinsam unver-
gessliche Ferien erleben! 

Fragen zum Ferienpass beantwortet die Kommunale Ju-
gendarbeit am Landratsamt Würzburg (Tel.: 0931 8003-
5831 oder -5837; E-Mail: ferienpass@lra-wue.bay-
ern.de). 

Erstmalige Teilnahme des Landkreises Würz-
burg an der Kampagne STADTRADELN 2026  

Der Landkreis Würzburg startet in diesem Jahr an der bun-
desweiten Kampagne STADTRADELN – und lädt alle 
Kommunen herzlich ein, gemeinsam in die Pedale zu tre-
ten!  

Der Aktionszeitraum findet vom 15. Juni bis 05. Juli 2026 
statt – bewusst außerhalb der Schulferien und im An-
schluss an den Zeitraum der Stadt Würzburg, wie von den 
Radlerinnen und Radlern und teilnehmenden Kommunen 
(Rimpar und Veitshöchheim) gewünscht.  

Was ist STADTRADELN?  

Die Kampagne zur Radverkehrsförderung wird vom Klima-
Bündnis organisiert und verfolgt das Ziel, gemeinsam 
Spaß am Radfahren zu haben und gleichzeitig ein Zeichen 
für Klimaschutz zu setzen. Während der drei Wochen des 
Aktionszeitraums sammeln die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer – egal ob beruflich oder privat unterwegs – mög-
lichst viele Kilometer mit dem Fahrrad. So tragen sie dazu 

bei, den Radverkehr als schnelles, bequemes und umwelt-
freundliches Verkehrsmittel sichtbar zu machen.  

Um dabei zu sein melden sich die Bürgerinnen und Bürger 
auf der STADTRADELN-Seite des Landkreises in eigenen 
Teams an oder treten den Offenen Teams der Gemeinden 
bei. Die gefahrenen Kilometer können entweder bequem 
mit der STADTRADELN-App getrackt werden oder im ei-
genen Profil unkompliziert eingetragen werden. Die Kilo-
meter werden dem Team angerechnet und auch dem 
Landkreis Würzburg insgesamt.  

Warum auf Landkreisebene?  

Besonders wertvoll ist das STADTRADELN als gemein-
same Kampagne: Sie verbindet Kommunen, Vereine, Un-
ternehmen und Bürgerinnen und Bürger über Gemeinde-
grenzen hinweg mit einem gemeinsamen Ziel. Der Wettbe-
werbscharakter motiviert zusätzlich und schafft Aufmerk-
samkeit für das Thema Radverkehr im gesamten Land-
kreis. Gleichzeitig stärkt die Aktion das Gemeinschaftsge-
fühl und bietet eine gute Gelegenheit, die eigenen Kommu-
nen aktiv und umweltfreundlich zu erleben.  

So entsteht durch die gemeinsame Teilnahme aller Kom-
munen ein starkes Signal für Nachhaltigkeit und regionale 
Verbundenheit. In der Stadt Würzburg hat sich die Kam-
pagne bereits etabliert und auch die angrenzenden Land-
kreise sind mittlerweile dabei!  

Teilnahmebedingungen: Mit der Teilnahme als Landkreis 
sind automatisch alle Bürgerinnen und Bürger der Land-
kreis Kommunen mit dabei. Kreisräte können zusätzlich als 
Parlamentarier in einer eigenen Kategorie starten, dafür 
bitte per Mail beim klimaschutz@lra-wue.bayern.de mel-
den.  

 

 



 

 

Kostenloses Informationsangebot zur Exis-
tenzgründung, Existenzerhaltung und Unter-
nehmensnachfolge 

Das Landratsamt Würzburg bietet jeden Monat in Zusam-
menarbeit mit den Aktivsenioren Bayern e.V. einen 
Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe 
sowie Existenzgründer aus Stadt und Landkreis Würzburg 
an. Interessierte bekommen in einer kostenlosen Erstbera-
tung individuell und vertraulich Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie sich Strategien zur Existenzgründung, Existenzerhal-
tung und Unternehmensnachfolge entwickeln lassen – zum 
Beispiel, wenn es um Planungs- und Finanzierungsfragen, 
Organisationsabläufe, Rechnungswesen, Marketing und 
Firmenübergaben geht. Weitere Informationen: www.aktiv-
senioren.de. 

Der nächste Sprech- und Informationstag findet am Mitt-
woch, 8. Juli 2026, von 9 bis 12:30 Uhr in Würzburg statt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich bei Brigitte Schmid (Tel.: 
0931 8003-5112, E-Mail: b.schmid@lra-wue.bayern.de). 

 

Kirchliche Mitteilungen 
 

 
 
 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 

Sonntag, 14. Juni um 10.30 Uhr: Wortgottesdienst  

Sonntag, 21. Juni um 10.30 Uhr: Eucharistiefeier 

Sonntag, 28. Juni um 10.30 Uhr: Wortgottesdienst 

Schweige und höre – Stille Meditation: 

….wird aus verschiedenen Gründen (auch personeller Art) 
nicht mehr am ersten Montag im Monat im St. Josefs-Stift 
stattfinden. 

Aber spätestens nach den Sommerferien wird dieses An-
gebot fortgesetzt in der Philippuskirche durch Pfarrerin 
Müller-Oldenburg. 

Die Termine werden bekannt gegeben. Weiterhin herzliche 
Einladung dazu!  

Brigitte Zecher 

 

Gottesdienstordnung 13. - 28.06.2026 
 

Samstag, 13. Juni - Hl. Antonius v. Padua 
18.00 Uhr Vorabendmesse für alle Lebenden und 

Verstorbenen der Pfarrei + Edmund Rügemer, 2. 
Gottesdienst Anna Kohrmann und Angehörige + 

 

Sonntag, 14. Juni - 11. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
10.15 Uhr  Messfeier Waldbrunn 
14.00 Uhr Wort-Gottes-Feier zur Tauferneuerung 
ENTFÄLLT! 
 

Mittwoch, 17. Juni 
08.30 Uhr Messfeier für alle Wohltäter der Pfarrei 
 

Samstag, 20. Juni 
18.00 Uhr Vorabendmesse für alle Lebenden und 

Verstorbenen der Pfarrei + Wilhelm und Maria 
Schmitt und verstorbene Angehörige, Ernst und 
Irmhild Walter + Gerlinde und Hans Krippendorf, 
Jahrtag, Ludwig Frieß, Jahrtag + 

 

Sonntag, 21. Juni - 12. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
10.15 Uhr Messfeier Waldbrunn 
 
Mittwoch, 24. Juni - HOCHFEST DER GEBURT DES HL. 

JOHANNES DES TÄUFERS 
08.30 Uhr Messfeier zur immerwährenden Hilfe + 
 

Donnerstag, 25. Juni 
18.30 Uhr Rosenkranz 
19.00 Uhr Messfeier für Jakob und Maria May und 

Angehörige + 
 

Samstag, 27. Juni - 18.00 Uhr Messfeier Waldbrunn 
 

Sonntag, 28. Juni - 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  9.00 Uhr  Messfeier Kist 
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung + 
 

 

Nikolaussaal 
Dienstag, 16.06., 15.00 Uhr Seniorengymnastik 
Dienstag, 23.06., 15 – 16.30 Uhr mal kurz TANZEN gehen 
 

 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  
Montag, Dienstag und Freitag ab 8.30 bis 11 Uhr 
Telefon 1230, pfarrei.eisingen@bistum-wuerzburg.de  
 

 

Pfarrbüro geschlossen: 
vom 16. bis einschl. 23. Juni ist das Pfarrbüro geschlossen. In 
dringenden seelsorgerischen Notfällen rufen Sie bitte Pfarrer 
Dr. Jelonek in Waldbrunn, Tel. 1244 an 
 

Seelsorgsvertretung: 
Vom 22. Juni bis 03. Juli übernimmt die Vertretung Pfarrer 
Frank Elsesser, Tel. 09366/9826678. 
 

 

Seelsorgeteam: 
Pfarrer Dr. Jelonek, Tel. 09306/1244    
E-mail: jerzy.jelonek@bistum-wuerzburg.de 
Pfarrvikar Frank Elsesser, Tel. 09366/9826678 
E-mail: frank.elsesser@bistum-wuerzburg.de 
Gemeindereferent Bernd Müller, Tel. 09306/984908-1 
E-mail: bernd.mueller@bistum-wuerzburg.de 
Gemeindereferentin Melanie Greier, Tel. 09306/984908-2 
E-mail: melanie.greier@bistum-wuerzburg.de  
Pädagogin im Pastoralen Raum l. d. Mains  
Simone Ott, Tel. 09306/984908-2 
E-mail: simone.ott@bistum-wuerzburg.de 
Pastoralassistent 
Simon Merkle, Tel. 09306/984908-3 
E-mail: simon.merkle@bistum-wuerzburg.de 
 
 

Gemeinsame Veranstaltungshinweise 
der Kath. Pfarrgemeinde und der 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde 

 
 

„Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die 
Dankbaren, die glücklich sind.“ 

Francis Bacon (1561-1626), britischer Philosoph 
 

Johannisfeuer mit ökumenischer Andacht in Kist 
Der CSU-Ortsverband Kist lädt am Freitag, den 26. Juni um 
19.30 Uhr zum Johannisfeuer ein. Im Rahmen der 
Veranstaltung wird es eine ökumenische Andacht unserer 
beiden Kirchengemeinden geben. Herzliche Einladung! 



 

 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Eisingen – Kist – Waldbrunn 
Evang.-Luth. Pfarramt: Pfrin. Kirsten Müller-Oldenburg, Am 
Molkenbrünnlein 10, Eisingen, Tel.: 3174 
Evang.-Luth. Pfarrbüro Eisingen: Georg-August-Christ-Str. 
2, 97249 Eisingen, Tel. 982 99 94  
Pfarramtssekretärin: Elena Karaev  
E-Mail: pfarramt.eisingen@elkb.de  
Öffnungszeiten: dienstags 16 - 18 & freitags 9 - 11 Uhr 
Internet: www.philippuskirche.de  
Jugenddiakon: Dennis Stephan, Tel. 015158781962 
Philippus-Kinderhaus Pfr.-Kempf-Str.13, Waldbrunn, Tel. 
9844868, Mail: kita.philippus-kinderhaus.waldbrunn@elkb.de 
Altersberatung: C. Sauer (Tel. 3256), J. Moser (Tel. 8591) 
 

„Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des 
Herrn!“                                                                   Psalm 27,14 
 
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
So., 14.06. 10 Uhr Regio-Gottesdienst unter den Platanen 

vor der Philippuskirche (Diakon Dennis Stephan) 
Sa., 20.06. 18 Uhr Jugendgottesdienst in der Philippus-kir-

che (Diakon Dennis Stephan) 
So., 21.06. 10 Uhr (Müller-Oldenburg) 
So., 28.06. 10 Uhr (Hüttner) 
jd. 2. und 4. Mittwoch, 10 Uhr, Seniorenresidenz Kist 
 

Es gibt Fahrgemeinschaften zur Philippuskirche. Melden Sie 
sich gerne bei der Pfarrerin! 
 

Tauftermine 
nach Vereinbarung. Terminvereinbarung gerne bei Pfarrerin 
Kirsten Müller-Oldenburg. 
 

Gottesdienste 
 

Regio-Gottesdienst unter den Platanen 
Am Sonntag, den 14. Juni findet um 10 Uhr der diesjährige ge-
meinsame Regio-Gottesdienst im Freien der Matthäus-Ge-
meinde Höchberg, der Pfarrei Altertheim und der Philippus-Ge-
meinde statt – erneut „unter den Platanen“ vor der Philippuskir-
che. Für den Projekt-Posaunenchor, der bei dem Gottesdienst 
aufspielen soll, werden noch Bläserinnen und Bläser gesucht – 
bitte bei Diakon Dennis Stephan melden (dennis.ste-
phan@elkb.de) 
 

Jugendgottesdienst in der Philippuskirche 
Moderne Musik und Gemeinschaft: Am Samstag, den 20.06. 
findet um 18 Uhr der nächste Jugendgottesdienst in der Phi-
lippuskirche mit Jugend-Diakon Dennis „Dendo“ Stephan statt. 
Alle Jugendlichen und Junggebliebenen sind herzlich eingela-
den. 
 

Angebote 
Kaffeeklatsch und mehr 
Herzliche Einladung zu Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen 
am Sonntag, den 14. Juni von 15-17 Uhr. Für die Planung ist 
wie immer eine Anmeldung bei Christine Sauer hilfreich (Tel. 
3256). 
 

Öffentliche Kirchenvorstandssitzung 
Der Kirchenvorstand tagt das nächste Mal am Do., 18.6. um 20 
Uhr. Die Sitzung ist öffentlich. Herzliche Einladung. 
 

Konfi-Kurs am Samstag, den 13.6. 
Der neue Konfirmanden-Jahrgang trifft sich am Samstag, den 
13.6. von 16-19 Uhr in der Philippuskirche zum ersten Kennen-
lernen mit Pfarrerin Kirsten Müller-Oldenburg. 
 

Gruppen und Kreise 

Kirchenmäuse für Kinder 1.-4. Klasse 
Basteln und Spielen in der Kirche mit Jugenddiakon Dendo, jd. 
zweiten Do 16-17 Uhr. Nächster Termin: 25.06. 
 

Offener kreativer Treff gemeinschaftsWERKeln 
Basteln, Kreatives, Gemeinschaft. Monatlich dienstags 18:30 
Uhr. Aktuelle Infos über WhatsAppGruppe: Daniela Reinhardt, 
Tel. 0151 28995268 
 

Philippus-Chor - Do um 19:30 Uhr, Leitung Tina Zaß 
 

Posaunenchor  
Mo um 19.30 Uhr, Ansprechpartner Robert Brust, Tel. 3297 
Neue Mitbläser herzlich willkommen!  
 

Bibelgesprächskreis  
jeden 2. und 4. Di um 19:30 Uhr, Leitung Frank Felber 
 

Problemzonengymnastik 
Mo u. Di um 9 Uhr, Leitung Susanne Haupt, Tel. 8702 
 
 

Nachrichten der Vereine 
 

 
 

Du willst mit deinem Team bei unserem Volleyball-Turnier 
mitmachen? 
Dann schick uns einfach folgende Infos: 
* Teamname 
* Startgebühr: 20 Euro 
* Anmeldung unter: beach26@tsveisingen.de 

Wir freuen uns auf viele Teams und einen sportlichen Tag! 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

Wer hat Lust, bei uns ab September 2026 ein 
FSJ oder sein Erzieherpraktikum - SEJ  

zu beginnen?  

Du bist im Sommer mit der Schule fertig und suchst eine 
interessante sowie abwechslungsreiche Praktikumsstelle?  
Du kannst dir vorstellen Kinder vielfältig zu unterstützen 
und sich pädagogisch um sie zu kümmern?  
Du willst dich kreativ und engagiert in ein motiviertes Team 
einbringen? 

Dann melde Dich bei uns! 

In der Pfarrer – Robert – Kümmert – Straße 14 in Eisingen  
bei Frau Pia Freund (Tel.09306 985 115 1). 

Alle deine Fragen beantworten wir gerne und zeigen dir 
unsere Kita – gerne auch an einem Schnuppertag! 

Über Deine Bewerbung freuen sich die Kinder und das 
Kita-Team! 

Auch über ehrenamtliche Unterstützung freuen wir uns je-
derzeit! Melden Sie sich bei uns, wenn Sie gerne ihre Frei-

zeit mit Kindern sinnvoll verbringen möchten! Vorlesen, 
Spielen, Basteln, Musizieren und vieles mehr ist immer 

beliebt bei den Kindern! 



 

 

 
 

 

Am 5. Juli 2026 lassen wir die Trödler Herzen höher schla-
gen. Von 10:00 - 16:00 Uhr könnt ihr direkt vor Häusern, 
in Höfen, Gärten und Garagen stöbern und echte Schätze 
entdecken. 
Leckeres Essen & Getränke gibt’s von 12:00 - 17:00 Uhr 
am Dorfzentrum. 

Das erwartet euch: 
• Viele private Stände im ganzen Ort 
• Lageplan für alle Verkaufsstellen 
• Teilnahme kostenlos 

跚跛跜距 Jetzt Stand anmelden! (https://1efv.de/flohmarkt.html) 

Anmeldeschluss: 19.06.2026 

Kommt vorbei, bringt Freunde mit und genießt einen tollen 
Tag oder macht selbst mit und werdet Teil unseres Floh-
markts! 
 

 

GRÜNE Würzburg Land, OV Eisingen     

Herzliche Einladung an alle interessierten Bürger zum offe-
nen Treff mit Fraktionssitzung. Informationen und Diskus-
sion zu Themen in unserer Gemeinde und dem Landkreis, 
Vorbesprechung der Gemeinderatssitzung am 18.06. 

Wir treffen uns am Mittwoch, 17. Juni 2026 um19.30 Uhr 
am Spessartbänkle (Wirtschaftsweg nach Waldbrunn, 
Oberhalb vom ehem. Edeka) 

Bei Regen und Sturm findet die Veranstaltung im Feuer-
wehrraum in der Erbachhalle statt. 

E-Mail-Kontakt Kreisrat und Gemeinderat Dr. Robert Hock: 
robert.hock@gruene-wuerzburg-land.de 
 

CSU – Eisingen  
 

Wir laden alle Interessierten ganz herzlich zu unserer Frak-
tionssitzung am 

Mittwoch, 17. Juni 2026 um 19:30 Uhr 
im Gasthaus „Zur Linde“ ein. 

Diskutieren sie mit uns über aktuelle Themen aus Gemein-
derat und Kommunalpolitik. 

Für die CSU-Fraktion - Julian Hertzig, Fraktionssprecher  
 
SPD – Eisingen 
 

Wir laden alle interessierten Bürger*innen herzlich zu un-
serer Fraktionssitzung am 

Mittwoch, 17. Juni 2026 um 19 Uhr 
in den Turnerraum der Erbachhalle ein. 

Wir besprechen die Tagesordnungspunkte der nächsten 
Gemeinderatssitzung sowie allgemeine Themen die Eisin-
gen betreffen. Für mehr Details wenden Sie sich bitte an: 
matthias.pfau.eisingen@gmx.de  

Matthias Pfau – Fraktionssprecher 
 
UBE – Unabhängige Bürger Eisingen 
 

Wir laden alle Interessierten dazu ein, die aktuellen ge-
meindlichen Themen mit der UBE-Fraktion zu diskutieren.  

Mittwoch, 17. Juni 2026, 19 Uhr, 
im Gasthaus „Zur Linde“ statt. 

Eberhard Blenk - Fraktionssprecher  
 
 



 

 

WVE - Wählervereinigung Eisingen 
 

Unsere Fraktionssitzung findet statt am: 
 

Dienstag, 16. Juni 2026 um 20 Uhr 
im Feuerwehrraum der Erbachhalle 

 

Weitere Informationen werden unter www.wve-eisingen.de 
zur Verfügung gestellt. 

Christian Kiesel – Fraktionssprecher 
WVE – Wir Vertreten Eisingen 
 
 

Wissenswertes 
 
 

 
 

Actionfreizeit für Jugendliche 

Termin: 24. – 28. August 2026 
Teilnehmer*innen: 12 – 16 Jahre 
Ort: Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün 
Kosten: ca. 270 € 
Anmeldeschluss: 05.08.2026 
Infos und Anmeldung: direkt über KJR Würzburg 

In den großen Ferien stehen Sommer, Sonne und Spaß 
auf dem Programm! 
Du bist aktiv und hast Lust auf eine actionreiche Woche? 
Dann ist die Jugendfreizeit im Sportcamp Nordbayern ge-
nau das Richtige für Dich! Freu‘ Dich auf viele abwechs-
lungsreiche Aktivitäten wie Klettern, einen Ausflug zum 
Fichtelsee und Sommerrodeln am Ochsenkopf, bei denen 
der Spaß sicher nicht zu kurz kommt! 

Vorläufige Planungen / Infos – Änderungen im Programm 
vorbehalten! 

Sichere Dir gleich einen Platz und melde Dich über die 
Homepage unter www.kjr-wuerzburg.de an! 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

 

 

 

 



 

 

Eisingen hört besser 

Am Dienstag, 16.06.2026 steht Frau Lea Redelberger 
von 9 bis 12 Uhr im Gemeindezentrum Eisingen allen 
Interessierten zur Verfügung. 

Angeboten werden: 
✔  kostenlose Hörtests & professionelle Hörprofilanalysen 
✔  Beratung: Weg zum Hörgerät - von den ersten Schritten 

bis zur individuellen Anpassung 
✔  praktische Hilfestellung bei technischen Fragen für alle 

die bereits Hörgeräte nutzen 
✔  Informationen und Tipps zur Hörvorsorge und zum 

Schutz des Gehörs 

Jetzt anmelden: www.ohrpheus-lite.de/termine/ oder unter 
궭궮Tel. 0931 66677475 
 
 

Mütter auf die Eins!  
Spendenaufruf des  

Müttergenesungswerks 
2026 

Mütter auf die Eins! Diese Botschaft trägt uns in diesem 
Jahr rund um den Muttertag – und sie ist mehr als ein 
Motto. Sie ist eine Haltung. Eine Forderung. Ein Verspre-
chen.  

Mütter gehören auf die Eins.  
Auf die Eins unserer Aufmerksamkeit.  
Auf die Eins unserer Wertschätzung.  
Und auf die Eins der politischen Agenda.  

Es mag wie ein Klischee klingen, aber die Erfahrung zeigt 
dann eben doch, dass es in den meisten Familien so ist: 
Mütter tragen – jeden Tag. Sie gestalten Familienleben, 
schenken Geborgenheit, erziehen Kinder, pflegen Angehö-
rige, organisieren den Alltag und stehen zugleich fest im 
Berufsleben. Sie halten aus, sie halten durch, sie halten al-
les zusammen. Und allzu oft stellen sie sich selbst dabei 
an letzte Stelle. Mehrfachbelastung ist für viele Mütter kein 
Ausnahmezustand, sondern Alltag. Die ständige Verant-
wortung, der permanente Balanceakt zwischen Familie, 
Beruf und Pflege fordern ihren Preis. Erschöpfung und ge-
sundheitliche Belastungen sind häufig die Folge. Das dür-
fen wir nicht länger hinnehmen.  

Mütter sind das Herz unserer Gesellschaft. Wer sich um 
andere sorgt, verdient selbst Fürsorge. Wer täglich Stärke 
zeigt, braucht Räume, um neue Kraft zu schöpfen.  

Genau dafür steht das Müttergenesungswerk.  

Unter dem Leitgedanken „Mütter auf die Eins!“ setzen wir 
uns jeden Tag mit Nachdruck für die Gesundheit von Müt-
tern, Vätern und pflegenden Angehörigen ein, in Politik und 
Gesellschaft. In unserem bundesweiten Verbund bieten 70 
spezialisierte Kliniken stationäre medizinische Vorsorge- 
und Rehabilitationsmaßnahmen, abgestimmt auf die Le-
bensrealität von Sorgearbeit Leistenden. Wir sehen nicht 
nur die Erschöpfung – wir sehen den ganzen Menschen 
mit seiner individuellen Geschichte. Rund 800 Beratungs-
stellen begleiten Betroffene kompetent und einfühlsam: sie 
informieren, unterstützen bei der Antragstellung, helfen bei 
der Klinikauswahl und bieten nach der Maßnahme Nach-
sorgeangebote, die den Therapieerfolg nachhaltig sichern.  

Doch dieses Engagement braucht Unterstützung.  

„Mütter auf die Eins!“ – das gelingt nur gemeinsam mit 
Ihnen. Mit Ihrer Solidarität. Mit Ihrer Spende. Mit Ihrem kla-
ren Zeichen, dass die Leistung von Müttern nicht selbstver-
ständlich ist.  

Lassen Sie uns rund um den Muttertag – und weit darüber 
hinaus – Mütter sichtbar machen. Lassen Sie uns ihnen 
sagen: Wir sehen euch. Wir hören euch. Ihr seid wichtig.  

Mit Ihrer Spende helfen Sie, Mütter dorthin zu bringen, wo 
sie hingehören: auf die Eins.  

Setzen Sie ein Zeichen der Wertschätzung.  
Unterstützen Sie das Müttergenesungswerk unter 
www.muettergenesungswerk.de/spenden  

Ihre Elke Büdenbender  
Schirmherrin des Müttergenesungswerks 

 
Online-Veranstaltung der Agentur für Arbeit 

Konflikte meistern im Arbeitsumfeld - Umgang mit 
schwierigen Kollegen und Vorgesetzten 

Konflikte, Kritik und Nein-Sagen ist für viele eine eher un-
liebsame Gesprächssituation, der wir lieber aus dem Weg 
gehen – obwohl es wichtig wäre, das ein oder andere 
Thema anzusprechen. Mit dem Wissen um mögliche Vor-
gehensweisen – innerlich und dann in der Kommunikation 
mit ihrem Gegenüber – können aus diesen „schwierigen“ 
Situationen mit Kollegen und Vorgesetzten, (wieder) posi-
tive und funktionierende berufliche Beziehungen entste-
hen.  

• Konfliktlösend kommunizieren  
• Kritik annehmen und geben – ein Geschenk  
• Die Kunst des NEIN-sagens  

Datum: 7. Juli 19.00 – 20.30 Uhr   
Referentin: Katrin Schmitt (Business Coach)      
 


